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Staatsleistungen die Kırchen
Herkommen und Entwicklung ach 1945

Das Problem der Staatsleistungen die Kırchen 1Sst nıcht geeıgnet, CS vornehmlich oder Sal
ausschließlich dem Aspekt der eıt nach 945 betrachten; gleichwohl gehört 65 dazu,
WEeNnN die Lage und die Entwicklung der Kıirche nach Natıonalsozialismus, Krıeg und
Vertreibung behandelt werden sollen. Dabei sınd 7wel Gesichtspunkte Von Interesse. FEınmal
geht die Aufhebung Von Kürzungen AUS der eıt des 3 _Reiches Leistungen für
Pfarrgeistliche und für geistliche Erziehungsanstalten, die bis dahıin unbestritten N, ZU|
anderen 1st das Augenmerk lenken auf die großen Herausforderungen Staat und Kırche
bei der Beseitigung der Kriegsschäden N kırchlichen Gebäuden und bei der seelsorgerlichen
Betreuung der Heıimatvertriebenen.

Um die Entwicklung verständlıch machen, 1sSt weıter auszuholen. Der Begriff
»Staatsleistungen die Kırche« bedarf keiner besonderen Erläuterung. Er 1st selbst Jurist1-
schen Laien verständlıch, drückt er doch dUus, dafßß der Staat der Kırche gegenüber ARNAS eistet.
Gemeinhiın denkt INnan dabe:i finanzielle Zuwendungen, doch wırd noch zeıgen se1in, dafß
dies keineswegs ausschließlich der Fall seın

Dıie Geschichte und die Entwicklung der Staatsleistungen die Kırchen ın Württemberghangt mıt rechtlichen Verhältnissen und polıtischen Mafßnahmen ZUSaMMCN, wıe sıe seıt der
Retormationszeit bestanden und getroffen wurden. Auf sıie 1St daher zunächst einzugehen,
wenn die Maßnahmen nach 945 richtig werden sollen. Dabei erfolgt bewußt die
Beschränkung auf Württemberg, weıl 1U verwirrend seın müßte, dıe anders
Zustände in den verschiedensten Ländern bıs hın ZU heutigen baden-württembergischenLandesteil Baden auch DUr streıten. Immerhin gilt generell, daß die Staatsleistungen an die
Kırchen CNS zusammenhängen miıt dem Einzug VvVon kiırchlichem Vermögen durch die Staaten.
Das Ausmafß der Sikulariısationen übt tolglich Finfluß auf den Umfang staatliıcher Leistungs-
pflichten AUus. Wenn noch heute die Hannoversche Klosterkammer esteht und dıe ıhr seıit
Jahrhunderten obliegenden Ausgaben für Pastoration und kiırchliche Bauten bestreitet,
raucht das Land Niedersachsen tür diesen Landesteil keine entsprechenden Ausgaben
tragen. Anders 1St CS, wenn samtlıche überörtliche kırchliche Vermögen und Fonds dem
Staatsgut einverleıibt wurden, WwI1Ie dies tür Württemberg zutriftt.

Dıie Säkularisation ın Württemberg ist von Matthıas Erzberger gründlich ertorscht und
engagıert dargestellt worden!. Seine Untersuchung umta(t die Jahre 802 bıs 1810, die eıt
also, in welcher die uecen Herren noch Vor der ftörmlichen Verabschiedung des Reichsdepu-tatıonshauptschlusses VO 25 Februar 803 die Inbesitznahme der sogenannten Entschädi-

] Matthıias ERZBERGER, Dıiıe Sakularisation ın Württemberg vVon a  '9 Stuttgart 1902, Neudruck:
Aalen 1974 Ergänzend: Hans Christian MEMPEL, Dıie Vermögenssäkularisation 1803-1810, Bd. 1,
München 1979, 190-210; ermann SCHMID, Säkularisation und Schicksal der Klöster in Bayern,Württemberg und Baden J  9 Überlingen 1975
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uftfer ETIZWANSCH bıs zu  3 Ende, als auch die Rıtterorden Vollzug des Friedens VON
SC on ıhrer Guter und unserem aum ıhrer Exıstenz verlustig SINSCH

Dıie Mafßnahmen dieser Epoche sınd von besonderer Wiıchtigkeit Dennoch mu{(ß noch
eıiter ausgeholt und WweN1gSteNS groben Zügen auf die evangelischen Verhältnisse-
SCn werden, wenn die entscheidenden Zusammenhänge aufgedeckt werden sollen

Der Ausgangspunkt unserer Betrachtung 1ST der Reformationszeit anzusetizen Bekannt-
iıch Lrat der württembergische Herzog Ulrich der 519 ınfolge der tür ıhn unglücklich
verlautenen kriegerischen Auseinandersetzungen 90010 dem Schwäbischen Bund sSsCINCT Herr-
schaft verlustig gCeSANSCH Wal, nach der Rückeroberung des Landes 534 ZU » Neuen
Glauben« über Er hob allsogleich die SCINCIN Zugriff ausgelieferten kirchlichen, namentlich
klösterlichen Besitzrechte auf die Gunsten der landesherrlichen Fiınanzen sakularısıe-
ren gedachte Herzog Ulrich konnte sıch dabe:; auf Beispiele anderer Fürsten tUtzZenN, nıcht
zuletzt auf das des Landgraten Philıpp Von Hessen, der dem Württemberger —_ Kampt
die Habsburger als seiNnerzZEeEINgE württembergische Landesherren beigestanden hatte Ulrichs
Sohn und Nachf{olger, der schon seinen Lebzeiten weıthıin beljiebte Herzog Christoph
beschritt aber anderen Weg Seıt 551 vereinıgte das gesamte Pfründvermögen
Lande, also alle bısher den Inhabern VO Kırchenstellen ZUTr Verwaltung und Nutznießung
überlassenen Guter und Gefälle MI den FEinkünften aus den Frauenklöstern, den Stiften,
Bruder- und Beginenhäusern Aus$s den leinen Mannsklöstern Fonds,
dem »Gemeinen Kirchenkasten« Selbständig heben Ur die VO:!  — den Gemeinden verwalteten
alteren Fonds, dıe sogenannten »Heılıgen« »Kirchentabriken« oder »Armenkasten« Der aAus$
den genannten kırchlichen Besitzungen und Berechtigungen gebildete Gemeinne Kirchenkasten
War nıcht ZU!r Autfbesserung der Landeseinkünfte bestimmt, sondern hatte PI1Mar die ırchli-
chen Ausgaben bestreiten, die den EINSCZOCNCNH Besitzungen, Guütern und Berechtigungen
zugekommen ICNH. Ahnlich verftfuhr erzog Christoph MTL den bedeutenderen Vermögen,
Berechtigungen und Verpflichtungen der landesherrlicher Vogteı stehenden 14 Manns-
klöster, die zunächst als Klosterverwaltungen tür sıch geführt wurden, bıs SIC 17 Jahrhun-

Gemeıinen Kırchenkasten aufgingen Man spricht gewöhnlich VO altwürttembergi-
schen Kırchengut oder dem Geıistliıchen Gut“* für dessen Verwaltung CeiNEC CIBCNC Behörde, der
herzogliche Kirchenrat, entstand

Fuür uns 1STt NUunNn wichtig, dafß der Gemeıine Kirchenkasten WIC die Vorgängerfonds und
-verTMOSECN alle Verpflichtungen tür dıe kirchlichen 7Zwecke ertüllte und arüber hınaus noch
zusätzliıche Aufgaben übernahm, beı der Errichtung Kirchenstellen, ZUTr

Autfbesserung »allzu Pfarrbesoldungen« oder tür kırchliche Gebäude, wenn die
Miıttel der Kırchentabriken nıcht ausreichten

ıne besondere Verpilichtung erhielt das Kırchengut für die Heranbildung von Geıistliıchen
auferlegt, ındem 05 nıcht 1U dıe ı den aufgehobenen Mannsklöstern eingerichteten Kloster-
schulen und deren Zöglınge, sondern auch das Tübinger Stift und die dort studierenden
Theologen unterhalten atte?.

Dennoch lıeben Überschüsse ZUr Verwendung tür staatlıche Zwecke vorhanden, zumal
den beträchtlichen Besitzungen der aufgehobenen Mannsklöster WIC Bebenhausen, Blau-

beuren oder Maulbronn Das »Klosterresiıduum« tand Verwendung für das »allgemeıne
Beste« dem Schulen und dıe Universıität Tübingen, das Gesundheitswesen und die

Viktor ERNST, Die Entstehung des württembergischen Kırchenguts, Württembergische Jahrbücher
für Statistik 1911 3774724 Vgl terner Heıinric HERMELINK, Geschichte des allgemeınen Kirchenguts

Württemberg, ebenda 1903 Teil I Teil II 1—-81 ERS Verhandlungen ber das allgemeine
Kırchengut seıt 1806 ebd 1914 46—-83

Vgl (sustav LANG, Geschichte der württembergischen Klosterschulen, Stuttgart 1938 fterner Martın
EUBE, Geschichte des Tübinger tifts, Bd 13 Stuttgart 1921 1936 Bearb Bd 1954
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Waisenfürsorge, nıcht wenıger aber auch das Hotballett oder Industrieförderung zählten. Das
Klostervermögen sollte zudem eın Drittel der Landessteuern bestreiten, sotern nıcht
die Herzöge die Miıttel anderweıtig und ohne landständische Mitwirkung zweckenttremdet
hätten. Wenigstens Rande se1l auf den Bau des Schlosses Ludwigsburg hingewiesen, das auf
einstigem Bebenhäuser Klostergrund steht.

Ile diese Belastungen benachteıiligten die kirchlichen Interessen nıcht, nach wıe VOr
erhielten dıe Geıistlichen iıhre Besoldungen, wurden die in der Baulast des Kırchenguts
stehenden Gebäude erhalten, anderen Zuschüssen gewährt und blieb die Theologenausbil-
dung gesichert.

Dıie vom Staatsgut gesonderte Verwaltung des altwürttembergischen geistlichen Guts
schwor manche Streıterei erauf, wenn die Landstände unberechtigte andesfürstliche
Beanspruchungen protestierten oder wenn geistliche und weltliche Stellen Ausgaben abwälzen
bzw Leistungen sıch gegenseılt1g streitig machen wollten?. Dıiıes konnte natürlıch nıcht 1mM
Interesse des Landesherrn lıegen, und verwundert nıcht, dafß Friedrich von Württemberg,
wenıge Tage nachdem sıch 1mM Preßburger Frieden hatte dıe Annahme der Königswürde
einräumen lassen, nıcht NUur dıe landständischen Rechte kurzer and aufhob, sondern
gleichzeıitig anordnete, das Kirchengut inkamerieren, 65 mıt dem Staatsgut
vereinıgen>.

Dıieser Bruch alter Verfassungsnormen, die Herzog Car| ugen 770 1mM Erbvergleich noch
einmal hatte tejerlich beschwören mussen, zielte aber nıcht die rein kırchlichen Belange,
1e6 doch der Könıg ausdrücklich erklären, »alle auf der bisher der Benennung des
Geistlichen Guts lautenden Fundation haftende Schulden und Obliegenheiten, insotfern solche
kırchliche, Lehr-, Schul- oder andere gemeinnützıge Armen-Anstalten betreffen, wıe seıther
auf das gENAaAUESLE und pünktlichste« übernehmen wollen Der Staat stand UU  3 in der
Pflicht, Aufwendungen des bisherigen Sondervermögens verwandelten sıch ın Staatsleistun-
gn Dıies geschah auch, sOWeıt sonstiges überörtliches evangelisches Kirchenvermögen in den
Neuwürttembergischen Landen als Staatsgut eingezogen wurde, wıe ELW bei dem hrin-
SCr Stiftungsfonds der Fall WAr. Dıes geschah schließlich auch auf katholischer Seıite.

Dıie rechtliche Grundlage tür den Eınzug des altwürttembergischen Kirchenguts und aller
evangelıschen und katholischen überörtliıchen Kirchentonds und kırchlichen Vermögensträger
bot $ 35 des Reichsdeputationshauptschlusses Er lautet wörtlich: »Alle Güter der fundierten
Stifter, Abteien und Klöster ın den alten sowohl| als ın den uen Besitzungen, katholischer
sowohl als Augsburger Contession verwandten, mıiıttelbarer sowohl als unmıttelbarer, deren
Verwendung ın den vorhergehenden Anordnungen nıcht törmlich festgesetzt worden 1St,
werden der treien und vollen Dısposıtion der respektiven Landesherren sowohl zu Behut
des Aufwandes für Gottesdienst, Unterrichts- und andere gemeinnützıge Anstalten als ZUr

Erleichterung ıhrer Fınanzen überlassen.«
Es 1st bekannt, da{fß König Friedrich VvVon Württemberg VvVon dieser Befugnis ausführlich

Gebrauch machte, wıe auf der evangelıschen autf der katholischen Seıite. Der Reichsdeputa-
tionshauptschluß überschrieb 1n 66 Württemberg als Lande« 1m Sınne von 6 35 die
Propsteı Ellwangen, die Klöster und Stifte Zwiefalten, Schöntal und Comburg, Rottenmün-
Ster, Heılıgkreuztal und Margrethausen, dazu das evangelische Damenstift Oberstenteld SOWIe

Vgl Gregor RICHTER, Kompetenzstreitigkeiten württembergischer Behörden und Lagerbuchfälschun-
gCh Im 18. Jahrhundert, in WLG 2 9 1968,

Friedrich WINTTERLIN, Geschichte der Behördenorganisation in Württemberg, Bd L Stuttgart 1904,
267; Textabdruck L. REYSCHER, Sammlung der württembergischen Gesetze, Bd. 3, Stuttgart 1830,
243

Karl ZEUMER, Quellensammlung Zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und
Neuzeıt, Leipzıg 1904, 451
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einıge Reichsstädte, in deren Mauern wiederum Klöster ıhren Sıtz hatten und 1UMN der
landesherrlichen Dısposıition anheim tielen. Spatere Friedensschlüsse, der Rheinbundvertrag
und Gebietsaustausche mMiıt Baden und Bayern brachten bıs 810 weıteren Zuwachs, und
schritt Württemberg ZUr Säkularısation.

Da mıiıt den eingezogenen Besitzungen und Vermögen dıe auf diesen ruhenden Lasten VO
den Rechtsnachfolgern übernehmen Warcen, hätte sıch nach dem unbestrittenen Grundsatz

ransıt CU! ONCTC« Von selbst verstanden, auch wenn $ 35 Reichsdeputationshauptschlufß
dies nıcht ausdrücklich festgeschrieben und ZUuU!r Wahrung kırchlicher Ansprüche nıcht zusatz-
ıch dıe Auflage gemacht hätte, die Bıstümer a4uSZustiatten und der VO  3 der Aufhebung
betroffenen Geıistlichkeit Pensionen reichen. Diese sıch klare Rechtsposition befriedigte
jedoch nıcht voll Dıie altrechtlich denkenden Württemberger konnten die Aufhebung der
Verfassungsorgane, die seıit dem Tübıinger Vertrag VO 514 verbriefte Mitspracherechte
esaßen und ın denen der Prälatenstand eıne gewichtige Rolle spielte, nıcht verwinden. Mıt
der Selbständigkeit des Kirchenguts sahen sıe eın Stück lIandständischer Macht dahın schwın-
den Im Verfassungskampf ab 815 besafß daher die Forderung nach Wiederherstellung des
alten Zustands besonderes Gewicht. Tatsächlich führte die Beharrlichkeit dann Z.U| Erfolg,
iındem die Verfassungsurkunde VO 25. September 819 in $ 777 bestimmte, »die
abgesonderte Verwaltung des evangelıschen Kirchenguts des vormalıgen Herzogtums Wurt-
temberg wırd wieder hergestellt«. ıne Kommıissıon sollte die Vorarbeıiten dazu eısten und
Vorschläge über die » Teilnahme der Kırche gleicher Kontession in den Landesteijlen«
unterbreıten.

Da ın der damalıgen eıt Parıtät beider christlicher Kontessionen angestrebt wurde,
erhielten iın { 82 der VU® die Katholiken eın ahnlich günstıges Versprechen mıiıt dem Satz »dıe
katholische Kirche erhält ZUr Bestreitung derjenigen Bedürfnisse, für die keine örtlichen
Fonds vorhanden sınd, oder die vorhandenen nıcht zureichen, und besonders für die Kosten
der Ööheren Lehranstalten eiınen eigenen, diesen Zwecken ausschließlich gewidmeten Kır-
chenfonds«. uch hierfür sollte eıne Kommissıon dıe Vorarbeiten eısten.

Für diıe weıtere Entwicklung der Staatsleistungen 1st von Belang, dafß die $ 77 und 87 der
von 819 nıe realisıert worden sind. uch die Württembergische Verfassung VO

25 September 919 erkannte die Ansprüche der Kırchen gegenüber dem Staat dem Grunde
nach d} wollte diese jedoch durch eıne unveränderliche Rente ablösen Ahnlıiche Absıichten
kamen ın den Nachkriegsverfassungen VO ord- und Südwürttemberg ZU Ausdruck!®,
wobe! allerdings keine unveränderlıche, sondern eıne der Lohn- und Preisbewegung an
paßte Rente Vor ugen schwebte. Und alle diese Verfassungsnormen lıeben unertüllt.
Folgerichtig sah INan 953 davon ab, in die baden-württembergische Verfassung eıne analoge
Inaussichtsstellung aufzunehmen und bestimmte lediglich ın rt.7 »Die dauernden Ver-
pflichtungen des Staates wiederkehrenden Leistungen die Kirchen leiben dem Grunde
nach ewährleistet«, Art und öhe werden durch (Gesetze oder Vertrag geregelt bzw
getrof en !! Ob Renten- oder andere Regelung blieb also offen

ach diesem groben Überblick über die rechtlichen Grundlagen sollen U:  — die konkreten
Probleme aNSCHANSCH werden.

Zunächst gestaltete sıch Begınn des vorıgen Jahrhunderts die Realisıerung der staatlı-
chen Leistungspilicht schwieriger, als die sıch eindeutige Rechtslage 1eß hne

Reg Bl., 634; vgl zum Verfassungskampf Walter GRUBE, Der Stuttgarter Landtag —  9 Stuttgart
1957,

Reg Bl., 635
Reg Bl.,
Vgl Reg. Bl. tür Württemberg-Baden, 1946, 281; für Württemberg-Hohenzollern, 1947, 11

11 Ges. Bl., 174
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die sehr komplizierten und NUur dıtferenziert verfolgenden Probleme 1Im einzelnen darzu-
stellen, sollen wenıgstens 7Z7Wel Posıtionen herausgegriffen werden, die auch 1Im Blıck auf dıe
eıt nach 945 Von Belang sınd, namlıch die Leistungen für die Besoldung der Geistlichen und
für die Heranbildung des geistliıchen Nachwuchses.

Wıe das inkamerierte evangelısche Kırchengut rachte War die Sakularisation dem Fiskus
große Vermögensmassen e1n, damıt verbunden jedoch erhebliche Folgelasten, eın
großer Teıl davon enttie] auf die Besoldungen.

Das herrschende System des Unterhalts der katholischen Pfarrgeistlichkeit War das
Pfründsystem, beı dem jede Kırchenstelle eın Sondervermögen erhält, das der Stelleninhaber
verwalten und Nutzen darf Anders als bei der Aufnahme der evangelıschen kirchlichen Fonds

Herzog Christoph in das geistliche Gut lıeben die damals vorhandenen katholischen
Pfarr- und Kaplaneipfründen nach 802 unangetastet. Fuür solche Stellen estand somıt
weniıgstens zunächst keıin Anspruch den Staat.

Anders sah auUS, WCeNn Pfründgüter einst eiınem Kloster oder Stift inkorporiert SCWESCHund 1U  3 In staatliıchen Besıtz gelangt 22 In der Diıözese Rottenburg handelte sıch
ımmerhın Ca 150 Pfarr- oder Kaplaneıistellen.

Dıe Besoldungen übernahm nach der Säkularisation selbstverständlich der Staat, der
entweder die bısher VO betreffenden Kloster einem sOogenNannten ständigen Vıkar (vicarıus
perpetuus) gereichte Kongrua weıtergewährte oder eıne törmliche Redotation vornahm !2.

Hıer mu{ß genugen, die auf Inkorporationen beruhende Leistungspflicht des Staates
erwähnen, weıtere Einzelheiten waren ZWAar interessant, mussen aber übergangen werden.

Zu den Pastorationspiflichten gegenüber bestehenden Stellen infolge der Säkularisation
übernahm der Staat noch 1m erstien Drittel des 19. Jahrhunderts die AusstattungPfarreien, VO denen INan als » Staatsgründen errichteten katholischen Pfarreijen«
sprach !} Es handelte sıch die Stellen in Stuttgart, Ludwigsburg, Esslıngen, Tübingen,Hohenasperg und Reutlingen, ın Orten also, die Sıtze Von Behörden, des Miılıtärs oder von
Bildungsanstalten Warcn, iın denen der Zuzug VvVon Katholiken vorausgesetzt werden, Ja auch
1m staatlıchen Interesse erwünscht seın mußte.

Dafßß der Staat hier für die Besoldungen der Geıistliıchen 1Ns Miıttel Lrat, verstand sıch
eigentlich VO  3 selbst, nachdem keine kırchlichen Fonds ZUr Verfügung standen und die
Verfassungsvorschrift nıcht realısiert wurde.

Genau dies WAar dann auch der Grund, weshalb der Staat bezüglich der katholischen
Besoldungsleistungen WwI1e bei den evangelıschen immer wıeder in Anspruch wurde
und seıne Zuwendungen aufend erhöhen mußßte. Nur stichwortartig seıen einıge Gründe für
Erhöhungen SCNANNL:;

Errichtung weıterer Kırchenstellen mıt staatlıchen Zuschüssen.
Entschädigungen für Einkommensverluste ınfolge der Zehntablösung 848 Und als größterPosten
Aufbesserungen 1Im Zuge gestiegener Lebenshaltungskosten und Anpassung die eam-
tenbesoldung.
Dıie Gesamtleistung für katholische Besoldungen stieg von C 150000 oder um$e-rechnet Ca., 00000 M 1m Etatjahr 851/52 auf rund 763 000 M 1m Jahr 1913; ehe dann die

ıntlatiıonäre Entwicklung noch höhere Zuwachsraten CErZWang.Die Leistungen mußten jahrlich mıt den Staatshaushaltsplänen eingebracht und VO
Parlament bewilligt werden. Dabe: erhoben sıch ımmer wıeder kritische Stimmen und

Vgl Max MILLER, Zur Geschichte der Klosterpfarreien und der Gründung Pftarreien in
Württemberg ach der Sakularisation, In: Rottenburger Monatschrift für praktische Theologie 12,1928/29, 108-116, 129—-136, 175-179
13 StA Ludwigsburg, 211 Bü.216, ad /16
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entstand der Wunsch, gleichbleibende Betrage testzusetzen. In dieser Weıse 1St auch die schon
erwähnte Verfassungsvorschrift von 919 verstehen.

Wenn diese auch nıcht realisiıert wurde, rachte das (Gesetz über dıe Kırchen VO

Maärz 1924 * eıne wesentliche Anderung. Walter Grube > sprach VO eiınem »Markstein ın
der Geschichte des Verhältnisses zwıschen Staat und Kıirche«.

Das (Jesetz VO März 9724 galt natürlıch nıcht NUur tür die katholische Kırche, sondern
gleichermaßen für dıe evangelısche und auch tür die israelitische Religionsgemeinschatt. Es
befaßte sıch auch nıcht direkt mıiıt dem Problem der Staatsleistungen, tür dıe CS jedoch eıne
neue Voraussetzung schuf, iındem 9724 dıe Kirchen ın Württemberg wıe teils 1n anderen
Ländern, darunter in Baden, schon 1mM 19. Jahrhundert das Recht erhielten, Steuern von ıhren
Konfessionsangehörigen erheben.

Mancher Politiker hatte geglaubt, mıt der Zubilligung des Rechts auf Kırchensteuer
könnten die Staatsleistungen, wWenn schon nıcht Banz wegtallen, doch wenıgstens eingefro-
ren werden. In gewisser Hınsiıcht galt dies Denn wıe gezeıgt werden konnte, mußte S1IC
bıs dahın der Staat immer wieder NECUuU in die Pflicht nehmen lassen, da weder dıe evangelısche
noch die katholische Kırche in Württemberg der Niıchterfüllung der Verfassungszusa-
SCH von 819 eıgene Miıttel besaßen, überörtliche Aufgaben selbst finanzıeren oder
bedürftigen Kirchengemeinden gegebenenfalls die Arme greifen. Jede zusätzliıche
Pfarrstelle, jeder Kirchenneubau in Ptarreien mußte daher wenıgstens unterstützend,
wenn nıcht völlig VO der Staatskasse oder mitgetragen werden. Dıies brauchte un ab
Marz 924 nıcht mehr geschehen, dafür standen jetzt Miıttel aus Kırchensteuern ZUu!T

Verfügung. Man ging noch eiınen Schrıitt weıter und reduzıerte bestimmte Posıtionen, deren
öhe nıcht durch unstrittige Rechtsverpflichtungen geboten erschien. Dıies wurde auch
gegenüber den Besoldungsleistungen angewandt. Wıe gezeigt, tußten diese ursprünglıch auf
dem Lastenübergang infolge von Inkorporationen oder erfolgter Einziehung von

Pfründen. Da aber Leistungen den Pfarrbesoldungen beider Kontessionen nıcht 1U solche
Kırchenstellen betraten, dıe einst inkorporiert oder Teıl des altwürttembergischen geistlichen
Guts SEeWESCH WAarcn, sondern eben auch Ptarrer mıt eigenen Pfründen Autfbesserungen
erhielten, als 1Im vorıgen Jahrhundert damals anerkannte Mindesteinkommen festgesetzt
wurden, eshalb machte der Staat 9724 einen Abzug Bei den Besoldungsleistungen belieft
sıch auft Y der Gesamtleistung, da{fß die Kırchensteuererträge vVon vornhereın 20 % der
bisherigen staatlıchen Besoldungszuweisungen abzudecken hatten. ıne Verordnung über die
Staatsleistungen VO 28. März 1924 16 schrieb diese Regelung test. Späater, als sıch wieder
Teuerungen bemerkbar machten, muften jedoch die iın der Regel die Beamten- und
Lehrerbezüge angepaßten Pfarrbesoldungen wiıeder heraufgesetzt werden. Der Staat beteilıgte
sıch daran mıt dem gleichen Satz Von %, wıe 65 nach der Verordnung VonNn 1924 bei der
Gesamtleistung hatte. Im übrigen hatte dıe Anpassung staatlıche Gehiälter nıcht 1Ur

Heraufsetzungen Zur Folge, sondern ebenso Kürzungen Beginn der 230er Jahre 1M Rahmen
der Notverordnungen.

Dann kam die Herrschaft des Nationalsoz1ialısmus. Beı der bekannten Kirchenteindlich-
keit nımmt 65 nıcht wunder, dafß 1U  — auch Geldhahn der Kirchen gedreht wurde. Man oriff
dabei auf inzwischen aufgegebene Ansıchten zurück, wonach die Verwilligung des Kıirchen-
steuerrechts den Staat weitgehend von seınen Pflichten entlaste. Das Miıttel sah INan beı den
Besoldungsleistungen bezüglıch der Aufbesserungszulagen, die mman auf den Stand VOT der

Reg B 9 tf
15 (GRUBE, Der Stuttgarter Landtag Stuttgart 195/7, 564
16 Reg Bl., 183
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Inflation einfrıeren wollte. Deshalb Z der Staat ab 935 jahrlich höhere Raten ab, die sıch
aus den Aufbesserungen seıt 918 errechneten. Es wurde der formale Grund angegeben, dieVerfassung von 919 hätte eıne gleichbleibende Rente verlangt. Dıie spatere Gesetzgebung unddıe Haushaltsbewilligungen wurden dabei ignoriert. 1941 geschah auf ausdrückliche Weıisungdes Reichsstatthalters Wılhelm Murr eıne weıtere noch erheblichere Kürzung, diıe Nu  } auchBewilligungen VOrTr 918 umfaßte, sSOWeılt sı1e sıch auf damals NeEUeE Kırchenstellen bezogen. ImErgebnis lıeben —  ‘ Ende gegenüber der Besoldungsleistung tür katholische Geıistliche ınöhe vVvon 2583 49 RM 1Im Jahr 1934, ın dem die allgemeinen Kürzungen nach den Notver-ordnungen des Reiches schon wırksam geworden Warcn, 947 lediglich 1289000 RM übrig,knapp die Hälfte also.

Die natiıonalsozialistische Regierung ging aber noch auf eiınem anderen Gebiet r1goroskırchliche Interessen VOT, als s1e gleichfalls 941 dıe 5o  n »nıederen Konvikte«ob und 1UT noch Ausbildungsbeihilfen Schüler gewährte, »dıe höhere Schulen ZUurVorbereitung auf das Studiıum der evangelıschen oder katholischen Theologie« besuchten und»bıs Herbst 941 in den Genufß von Seminar- oder Konvıktfreistellen eingesetzt worden«
l

Die Gleichbehandlung beider Kontessionen, die sıch Aus dem zıtıerten Satz ergıbt, Wareindeutig die kirchliche Leitung und Ausrichtung der Erziehung Junger Menschengerichtet, dıe sıch auf den Berut des Geıistlıchen vorbereiten wollten. Gerade dieses hatte aberin Württemberg Tradıtion. Wıe schon angedeutet, bestimmte INnan noch 1mM Jahrhundert derRetormation den Gemeıinen Kırchenkasten auch für die Heranbildung des theologischenNachwuchses. Schon 536 schuf Herzog Ulrich ın Tübingen das SOgENANNTE »Stipendium«,das seın Sohn und Nachfolger Christoph weıter ausbaute und neben Zuschüssen der Stadteund Amter vornehmlıich VO'! Geıistlichen Gut unterhalten 1eß Später bürgerte sıch für das»Stipendium« der Name »Stift« eın, das durch viele bedeutende Männer, die aus ıhm
CrvVOrgEgaNgEN sınd, Weltruf erlangen konnte!?.

Wıchtig ISt, daf(ß die Stiftler nıcht NUur freien Unterricht, sondern auch treıe Kost undUnterkunftt, Ja noch eınen Jahrlichen Geldbetrag und Reisekosten Fahrten in die Vakanzerhielten.
Neben den Universitätstheologen auch dıe Jüngeren Kandidaten autf eın Kırchen-

am  —+ materielle Förderung. Dıie württembergischen Herzöge Ulrich und Christoph hoben
war die 14 iıhrer Vogteı stehenden Klöster auf, s1e lıeßen aber ıhre Schulen bestehen, diıe
spater den Namen »nıedere Seminare« ekamen. Im 16. Jahrhundert gab noch 13 solcherSchulen 1ın Württemberg, da 1Ur Herbrechtingen keine unterhielt. Im 17. Jahrhundert verrin-sıch hre Zahl auf vier, die in Bebenhausen, Blaubeuren, Hırsau (nach dessen Zerstörungab 713 ın Denkendorf) und Maulbronn saßen. Später die Stelle VoO  —3 Bebenhausenund Denkendorf Urach und das bıs 802 katholische Kloster Schöntal2°.

In unserem Zusammenhang 1st von Belang, dafß dıe Seminarıisten auf den KlosterschulenWwIıe 1ImM Stift treien Unterricht, kostenlose Unterbringung und Verpflegung bekamen undweıtere Zuwendungen w1ıe Kleidergeld oder Reisekosten in die Vakanz 1n Anspruch nehmen
Hıerzu, wıe beı allen Angaben ber dıe Höhe der Staatsleistungen, sınd die jeweılıgen Kapıtel ın denStaatshaushaltsplänen heranzuziehen, auf deren Eiınzelnachweis 1er verzichtet wird, sOWeıt sSıe 1ImMKırchenkapitel veranschlagt sınd.

18 DAR P31/138
19 Vgl Martın BRECHT, Evangelisches Stift, in: Der Landkreıs Tübingen, Amltlıche Kreisbeschreibung,Stuttgart 1974, und LEUBE Anm
20 Vgl Gustav ‚ANG, Geschichte der württembergischen Klosterschulen, Stuttgart 1938 GerhardSCHAUFFLER, Dıe Rechtsstellung der nıederen evangelıschen theologischen Seminare ın Württemberg,vornehmlıch Im und 20. Jahrhundert, Tübingen 1939
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konnten. Dıie Miıttel brachten die Klosterverwaltungen auf, die als eıne Art K ameralämter
Autfhebung der Klöster fortbestanden.

ach der Gebietsausdehnung und der Standeserhebung ZU Königreich Begınn des
19. Jahrhunderts galt 1ın Württemberg der Grundsatz der Parıtäat. Dıie katholische Kirche
konnte in finanzıeller Hınsıicht davon profitieren, indem s1e nach und nach die gleichen
Zuwendungen und Vergünstigungen wıe die evangelısche erhielt. Unter anderem traf dies tür
dıe Ausbildung der Theologen Bekanntlich errichtete Könıg Friedrich 812 iın Ellwangen
ıne katholische Universıität, die aber bereıts 817 als theologische Fakultät nach Tübiıngen
verlegt wurde?! be] gleichzeıtiger Gründung eınes staatlıchen katholischen Theologenkon-
vikts, des Wilhelmsstiftes?2.

Die Studierenden Vergünstigungen, die den »Stiftlern« entsprachen. Die Kosten
trug insgesamt dıe Staatskasse, stand Ja kein anderer Fonds bereıt, weıl und solange das
Versprechen der nıcht ertüullt worden WAar.

ıne Parallele den evangelischen nıederen Seminaren oder Klosterschulen schuf INan für
Katholiken schließlich ın den sogenannten »nıederen Konvıkten« ın Ehingen und Rottweil®}.
Wıe beı den evangelischen Seminarısten entschied über dıe Aufnahme der Konviktoren das
angesehene Landexamen, das nach dem Besuch der unferen Klasse eıner Lateinschule abzule-
SCH WAar. In etwa entsprachen auch die Vergünstigungen dem evangelischen Beispiel der treıen
Unterkuntft und Verpflegung, der Gewährung VO  - Kleidungs- und Reisegeld iın dıe Vakanzen.
Jedoch handelte sıch ın Ehingen und Rottweıl reine Konvikte, nıcht wıe beı den
evangelıschen nıederen Seminaren Heimschulen. Dıie katholischen Zöglınge besuchten
dafür die Gymnasıen der Konviktsorte. Der Staat kam mıit der Einrichtung der Konviıkte
gewissermaßen für die Beseıitigung der VOT der Sakularısatıon bestandenen katholischen
Klosterschulen auf, die ihrerseılts Freistellen gewährten oder NUuUTr eın „sehr geringes OsSt-
geld«“ erhoben hatten.

Als staatliche Anstalten standen dıe Konvikte ‚.Wal geistlichen, aber VO: Staat
bestellten Leıtern und Betreuern. Irst durch das Kirchengesetz VO  3 862 erhielt der Bischot
größere Rechte bei der Leitung der relıg1ıösen Erziehung, der Aufstellung der Hausordnung
und der Ernennung der Vorsteher und Repetenten, während der Charakter als Staatsanstalten
fortbestand2 rst 934 gab eıne Anderung, ındem eiıne Vereinbarung des Landes mıt dem
Bischöflichen Ordınarıat VO 934 »Die Leitung und Verwaltung der nıederen Konvikte
iın Ehingen und Rottweil« auf den Bischot übertrug, übrigens auch 1mM Wilhelmsstift. Fur die
Unterhaltung setztie der Staat 934 eıne jahrliıche Pauschalsumme Von AaUs, die sıch

der jeweılıgen Zahl der Zöglınge orlıentieren und »nach dem Maßstab der Preıis- und
Lohnbewegung« Ündern sollte. Gleichzeıitig übertrug der Staat in Ehingen das Eıgentum
Konviktsgebäude und der Konviktskirche auf das Bıstum, während das Rottweıiler
Gebäude unverändert Eıgentum der Studienpflege blieb, NUur daß der Staat seın bisheriges
Nutzungsrecht auf das Bıstum übertragen lıe

941 kam dann der schon erwähnten Schließung der Seminare und der Beschränkung
21 Vgl Rudolt REINHARDT, Quellen ZUT Geschichte der Katholisch-Theologischen Fakultät Tübingen,
in: ThQ 149, 1969, 369

Werner GROSS, Das Wilhelmsstift Tübingen F  y Tübingen 1978
Vgl August HAGEN, Staat, Bischof und geistliche Erziehung in der 10zese Rottenburg (1812—-1934),

Rottenburg 1939; terner Festschriftt »150 Jahre Konviıkt Rottweil« 1975 und Georg WIELAND, »Gymna-
sıum für Oberschwaben«. Geschichte des Gymnasıums und Konvikts ın Ehıingen (Donau), ın 150 Jahre
Gymnasıum und Konviıkt Ehingen Donau) 19.-21. September 1973, hg VO! Gymnasıum Ehıingen,
Ehingen 1975, 765

FRZBERGER (Anm 1);,
HAGEN Anm. 23), und 165



STAATSLEISTUNGEN DIE KIRCHEN

autf Ausbildungsbeihilfen NUur tür Schüler, »dıe bıs ZzZu Herbst« dieses Jahres »In den Genuß
VoO  —STAATSLEISTUNGEN AN DIE KIRCHEN  41  auf Ausbildungsbeihilfen nur für Schüler, »die bis zum Herbst« dieses Jahres »in den Genuß  von ... Konviktsfreistellen eingesetzt« gewesen waren?®,  Die Einsparungen waren auch hier beträchtlich, standen doch den staatlichen Zuwendungen  für Wilhelmsstift und Konvikte zusammen in Höhe von 140573 RM im Jahr 1939 solche von  nur 12000RM im Jahr 1942 gegenüber, wobei sich allerdings neben der Schließung der  Konvikte noch die drastische Verringerung der Studierenden im Wilhelmsstift infolge der  Einberufungen zur Wehrmacht ausgewirkt hatte. Im Unterschied zu den evangelischen  niederen Seminaren und den katholischen Konvikten blieben das Tübinger Stift und das  Wilhelmsstift auch während des Krieges bestehen, wenn auch die meisten Studenten zum  Kriegsdienst einberufen waren und die Abiturientenjahrgänge ab 1941 gar nicht erst ihr  Studium aufnehmen konnten.  Die nationalsozialistische Kirchenfeindlichkeit zeigte sich in der Behandlung der Staatslei-  stungen nur ansatzweise. Die meisten der auf Rechtsverpflichtungen oder herkömmlicher  Staatsfürsorge beruhenden Zuwendungen wurden weiter gewährt, wenn auch unter strenger  Handhabung der im Zusammenhang mit der Einführung der Kirchensteuer 1924 bekundeten  Absichten oder auch nur gehegten Wünsche manches Abgeordneten des Landtags. Die  Besoldungsleistungen sind dafür ein Beispiel, bei dem die Kürzungen die Kirchen zur  erheblichen Steigerung des Steuersatzes und damit zur Belastung der Kirchenangehörigen  gezwungen hätten, wenn nicht die Bezüge der Geistlichen zum Hungerlohn hätten herabsinken  müssen. Dies zeigte sich übrigens noch bei einer anderen Position der Staatsleistungen, bei den  sogenannten Mietzins- und Aufwandsentschädigungen, die im wesentlichen Teil auf die  staatliche Fürsorge gegenüber neuen Kirchenstellen zurückgingen und Mietzuschüsse bis zur  Fertigstellung der Pfarrhäuser gewährten. Der Plansatz für die katholische Kirche wurde 1942  auf 13000 RM gesenkt, während er 1939 noch 21500 RM betragen hatte. Auch dafür lag eine  Weisung des Reichsstatthalters Murr vor. Die Geringfügigkeit der Kürzung ist für die Absicht,  die Kirchen in ihrem Finanzrahmen zu beschneiden, wo ımmer sich eine Handhabe dafür bot,  weniger von Belang. Die Tendenz wird auch hierbei erkennbar.  Die totale Niederlage im Frühjahr 1945 setzte dieser Entwicklung ein jähes und schmerzli-  ches Ende. Sie verhinderte zugleich die Eskalation nach dem propagierten Endsieg, der dem  Regime die Hände freigemacht hätte, noch rigoroser vorzugehen und etwa auch die seit dem  Fundationsinstrument von 18277 garantierten Zuwendungen für Bistum und Priesterseminar  zu beschneiden.  Wenn auch weitere Beschneidungen der kirchlichen Rechte und Möglichkeiten seit dem  Zusammenbruch im Frühjahr 1945 nicht mehr befürchtet werden mußten, so befanden sich die  Kirchen unmittelbar nach dem Zusammenbruch keineswegs in einer beneidenswerten Lage.  Die erwähnte Einengung des finanziellen Spielraums seit 1941 hatte auch in der Diözese  Rottenburg mit dazu beigetragen, daß an allen Ecken und Enden gespart werden mußte. Hinzu  kamen die kriegsbedingte Verringerung der Priesterzahlen und düstere Aussichten für die  rasche Auffüllung durch Neupriester, da ganze Abiturientenjahrgänge statt zum Studium an die  Front gezogen waren, viele den Soldatentod starben, andere noch ın Gefangenschaft saßen.  Man spricht gern von der Stunde Null, wenn diese Zeit charakterisiert werden soll. Es ist  dies zwar ein griffiges Wort, doch trifft es keineswegs ohne weiteres in allen Punkten zu. Gilt  dies schon im staatlichen Bereich, der nur ganz kurze Zeit völlig erlag, so noch stärker bei den  kommunalen Behörden, die von den Besatzungsbehörden auch im eigenen Interesse sehr bald  nach dem Zusammenbruch, meist durch Bestellung neuer Landräte oder Bürgermeister, mit  administrativen Aufgaben betraut worden sind.  26 Vgl. Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Rottenburg 1934, 248f. und ebd. 1941, 249f.  27 ReyscHER (Anm. 5) Bd. 10, 1067; ferner August HAGENn, Geschichte der Diözese Rottenburg, Bd. 1,  Stuttgart 1956, 257.Konviktstreistellen eingesetzt« SCWESCNH waren*®.

Dıie Eıinsparungen auch hier beträchtlich, standen doch den staatlıchen Zuwendungentfür Wılhelmsstitt und Konviıkte in öhe VvVon 140573 1mM Jahr 939 solche von
Nur 2000RM 1Im Jahr 947 gegenüber, wobe!i sıch allerdings neben der Schließung der
Konvikte noch die drastische Verringerung der Studierenden 1mM Wılhelmsstift infolge der
Einberufungen ZUuTr Wehrmacht ausgewirkt hatte. Im Unterschied den evangelıschennıederen Semıinaren und den katholischen Konvikten heben das Tübinger Stift und das
Wılhelmsstift auch während des Krieges bestehen, Wenn auch die meılsten Studenten ZU

Kriegsdienst einberuten und dıe Abiturientenjahrgänge 1b 941 Sar nıcht erst ıhr
Studiıum autnehmen konnten.

Dıie nationalsozıalıstische Kırchenteindlichkeit zeıgte sıch iın der Behandlung der Staatsle1-
Stungen NUur ansatzweıse. Dıie meısten der auf Rechtsverpflichtungen oder herkömmlicher
Staatsfürsorge beruhenden Zuwendungen wurden weıter gewährt, wenn auch
Handhabung der 1M Zusammenhang mMiıt der Einführung der Kırchensteuer 9724 bekundeten
Absichten oder auch 1U gehegten Wünsche manches Abgeordneten des Landtags. Die
Besoldungsleistungen sınd datür eın Beispiel, beı dem die Kürzungen dıe Kırchen ZUur
erheblichen Steigerung des Steuersatzes und damıt ZUur Belastung der Kırchenangehörigen
SCZWUNSCNH hätten, wenn nıcht dıe Bezüge der Geıistliıchen ZU Hungerlohn hätten herabsinken
mussen. Dıies zeıgte sıch übrigens noch bei eıner anderen Posıtion der Staatsleistungen, beı den
SOgeENaANNTEN Miıetzıns- und Aufwandsentschädigungen, die 1im wesentlichen Teıl auf die
staatlıche Fürsorge gegenüber uecn Kırchenstellen zurückgingen und Mietzuschüsse bıs ZU!r

Fertigstellung der Pfarrhäuser gewährten. Der Plansatz für die katholische Kırche wurde 947
auf gesenkt, während cr 939 noch 21 500 betragen hatte. Auch dafür lag eıne
Weıisung des Reichsstatthalters Murr VOT. Dıie Geringfügigkeit der Kürzung 1st für die Absicht,
die Kırchen in iıhrem Fınanzrahmen beschneiden, ımmer sıch eıne Handhabe dafür bot,
wenıger vVon Belang. Die Tendenz wırd auch 1erbei erkennbar.

Dıie totale Niederlage 1mM Frühjahr 945 setizte dieser Entwicklung eın jähes und schmerzlı-
ches Ende Sıe verhinderte zugleich die Eskalation nach dem propagıerten Endsieg, der dem
Regıme die Hände freigemacht hätte, noch rgoroser vorzugehen und eLtwa auch die seıt dem
Fundationsinstrument VO 182727 garantıerten Zuwendungen für Bıstum un Priesterseminar

beschneiden.
Wenn auch weıtere Beschneidungen der kırchlichen Rechte und Möglichkeıiten se1ıt dem

Zusammenbruch 1mM Frühjahr 945 nıcht mehr betürchtet werden mußten, befanden sıch die
Kırchen unmıttelbar nach dem Zusammenbruch keineswegs iın eıner beneidenswerten LageDıie erwähnte Eınengung des tinanzıellen Spielraums seıt 941 hatte auch in der Diözese
Rottenburg miıt dazu beigetragen, da{fß allen Fcken und Enden gespart werden mußte. Hınzu
kamen die kriegsbedingte Verringerung der Priesterzahlen und düstere Aussıichten für dıe
rasche Auffüllung durch Neupriester, daIAbiturientenjahrgänge ZU Studiıum die
Front SCZOPECN Warcn, viele den Soldatentod starben, andere noch in Gefangenschaft saßen.

Man spricht SCIN von der Stunde Null, wenn diese eıt charakterisiert werden soll Es 1st
dies ZWar eın griffiges Wort, doch trıfft keineswegs ohne weıteres in allen Punkten Gılt
dies schon IM staatliıchen Bereıich, der 1UT Banz kurze eıt völlıg erlag, noch stärker beı den
kommunalen Behörden, dıe VO  - den Besatzungsbehörden auch 1Im eigenen Interesse sehr bald
nach dem Zusammenbruch, meılst durch Bestellung Landräte oder Bürgermeıster, mi1t
administrativen Aufgaben betraut worden sınd.
26 Vgl Kırchliches Amtıtsblatt tür die 1Ozese Rottenburg 1934, 248 und ebı  O 1941, 749%

REYSCHER (Anm Bd 1 ’ 106/; terner August HAGEN, Geschichte der 1Ozese Rottenburg, Bd 17
Stuttgart 1956, 257
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uch 1mM kırchlichen Sektor gab keine totale Lähmung. Wıe Paul Kopf in seiınem
informatıven Beitrag über die »Aktıivitäten der Diözesanleitung Von der Besetzung der

Ba
Bischotstadt Rottenburg 18. Aprıil 945 bıs ZUTr Rückkehrteier des Bischofs Joannes

tista Sproll 1U5 der Verbannung 14. Juniı 1945« eindrucksvoll dargestellt hat, konnte
S1IC etwa »das kırchliche Leben iın Rottenburg42  GREGOR RICHTER  Auch im kirchlichen Sektor gab es keine totale Lähmung. Wie Paul Kopf in seinem  informativen Beitrag über die »Aktivitäten der Diözesanleitung von der Besetzung der  Ba  Bischofstadt Rottenburg am 18. April 1945 bis zur Rückkehrfeier des Bischofs Joannes  tista Sproll aus der Verbannung am 14.Juni 1945« eindrucksvoll dargestellt hat, konnte  sic  E  etwa »das kirchliche Leben in Rottenburg ... zwei Wochen nach dem Einmarsch der  Franzosen so gut wie normalisieren«, und das Bischöfliche Ordinariat nahm ebenfalls noch im  April die ersten Kontakte mit der Besatzungsmacht in Tübingen auf?®,  Das heißt natürlich nicht, daß die Kirche vom Elend der Kriegszerstörungen verschont  geblieben wäre oder am Schicksal der drangsalierten; in Not und Ungewißheit gestürzten  Bevölkerung keinen Anteil gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. Soweit kirchliche Mitarbeiter  oder Einrichtungen nicht selbst betroffen waren, trug man gerade den Geistlichen seine  Sorgen vor, erhoffte man sich von diesen unmittelbare Hilfe oder wenigstens Fürsprache bei  den Besatzungsbehörden. Auch dafür enthält der erwähnte Beitrag von Dekan Kopf anschau-  liche Beispiele.  Bei voller Würdigung dieser Zustände bedurfte es keiner Wiederbelebung des kirchlichen  Lebens. Was jedoch Not tat, war die Bewältigung der allenthalben herrschenden Not, was  schwierig genug war. Daß dann noch mit dem scharenweisen Zuzug der Vertriebenen und  Flüchtlinge ganz neue Herausforderungen auch und gerade auf die Kirche zukommen  würden, wußte man in den Tagen des Zusammenbruches noch gar nicht.  Was für das kirchliche Leben gilt, trifft auch auf das Verhältnis zum Staat zu, insbesondere  bezüglich der Staatsleistungen.  Der Rahmen dafür war vorgegeben. Wie schon gezeigt, hatten selbst die Machthaber des  Dritten Reiches nicht alle Leistungen ein  estellt, wenn auch die Restriktionen einschneidend  f  genug gewesen sind. Von den Rechtsverp  ichtungen des Staates gegenüber der Kirche infolge  der Säkularisation, von den verbindlichen Zusagen zur Ausstattung von Bischof, Ordinariat  und Priesterseminar, die in einem Fundationinstrument von 1827 enthalten und verbrieft  worden waren??, und selbst von herkömmlichen, aus staatlicher Fürsorge gemachten Zuwen-  dungen mochten selbst die braunen Herren nicht abrücken, wenigstens nicht während des  Krieges. So standen also in den württembergischen Haushalts  länen bis 1945 einzeln aufgeli-  stete Leistungen für Besoldu  ngen und Pensionen von Geistlic  f  en, für Bistum und Priesterse-  minar, für das Wilhelmsstift, für kirchliche Postgebühren als Ersatz für den Wegfall früherer  f  Portofreiheit, für Kirchen- und Pfarrhausbauten, für Kultkosten und für Mietzinsentschädi-  gungen, die ich schon andeutungsweise erwähnt habe.  Jede dieser Leistungen setzt sich selbst wieder aus mehreren Positionen zusammen, was  4  hier nur angedeutet werden kann.  Wie kompliziert die Materie ist, machen Hinweise auf die staatlichen Besoldungsleistun-  gen deutlich. Zur Erinnerung sei nochmals auf die hauptsächlichen Komponenten verwiesen,  auf die Lastenfol  e  im Zuge der Säkularisation, auf die Zulagen in Anpassung an die von der  5  Geldentwertung  eeinflußte Lohn- und Preisentwicklung, auf Ersatzleistungen für Einkom-  mensverluste nach der Zehntablösung und schließlich auf die Fürsorgemaßnahmen gegenüber  neuen Kirchenstellen.  Da die 1819 vorgesehene Bereitstellung eines eigenen Fonds für katholische Kirchenbe-  dürfnisse nicht zustande kam, blieb dem Staat gar nichts anderes übrig, als ins Mittel zu treten.  Die Zubilligung des Kirchensteuerrechts 1924 entlastete den Staat nur für die Zukunft, hob  aber die alten Verpflichtungen nicht auf.  Die Verpflichtungen des Staates gegenüber den Kirchen wurden auch nach dem Zusam-  28 RJKG5, 1986, 238.  29 Vgl. Anm. 27.wel Wochen nach dem Einmarsch der
Franzosen gut wIıe normalısieren«, und das Bischöfliche Ordinarıat nahm ebentalls noch 1imM
Aprıl die ersten Kontakte mMiıt der Besatzungsmacht ın Tübingen auf 28

Das heißt natürlıch nıcht, daß dıe Kirche VO FElend der Kriegszerstörungen verschont
geblieben ware oder Schicksal der drangsalıerten; in Not und Ungewißheit gesturzten
Bevölkerun keinen Anteıl gehabt hätte. Ganz im Gegenteıl. Soweıt kirchliche Miıtarbeıiter
oder FEiınrıc tungen nıcht selbst betroffen Warcn, trug gerade den Geistlichen seıne
dorgen VOT, erhotffte z  S sıch von diesen unmıittelbare Hılfte oder wenıgstens Fürsprache bei
den Besatzungsbehörden. uch dafür enthält der erwähnte Beitrag von Dekan Kopf anschau-
lıche Beispie

Beı voller Würdigung dieser Zustände edurtfte keiner Wiederbelebung des kirchlichen
Lebens. Was jedoch Not Cal, WAar die Bewältigung der allenthalben herrschenden Not, WwWas

schwierig alr. Dafß dann noch mit dem scharenweısen Zuzug der Vertriebenen und
Flüchtlinge Banz NCUEC Herausftorderungen auch und gerade auf die Kırche zukommen
würden, wußte InNan ın den Tagen des Zusammenbruches noch Sar nıcht.

Was tür das kırchliche Leben gilt, trıfft auch auf das Verhältnis ZU  3 Staat Z insbesondere
bezüglıch der Staatsleistungen.

Der Rahmen dafür War vorgegeben. Wıe schon gezelgt, hatten selbst die Machthaber des
Drıitten Reiches nıcht alle Leistungen eın estellt, wenn auch die Restriktionen einschneidendglSCWESCH sınd. Von den Rechtsverp ichtungen des Staates gegenüber der Kırche infolge
der Säkularıisation, VvVon den verbindlichen Zusagen ZUr Ausstattung von Bischof, Ordinarıat
und Priesterseminar, die in eiınem Fundationinstrument Von 8727 enthalten und verbrieft
worden waren*?, und selbst von herkömmlıchen, Au staatlıcher Fürsorge gemachten Zuwen-
dungen mochten selbst die braunen Herren nıcht abrücken, weniıgstens nıcht während des
Krıieges. So standen also in den württembergischen Haushalts länen bıs 945 einzeln aufgelı-

Leistungen für Besoldu und Pensi:onen Von Geistlıic C tür Bıstum und Priesterse-
mıiınar, für das Wilhelmsstift, ur kirchliche Postgebühren als FErsatz tür den Wegfall trüherer}  fi
Portofreiheit, für Kırchen- und Pfarrhausbauten, für Kultkosten und für Mietzinsentschädi-
gungen, dıe iıch schon andeutungsweise erwähnt habe

Jede dieser Leistungen sıch selbst wieder Au$S mehreren Posıtiıonen USamMmmen, W
hiıer 1Ur angedeutet werden kann

Wıe kompliziert die aterıe ISt, machen Hınweıise auf die staatlıchen Besoldungsleistun-
gCNn deutlich. Zur Erinnerung se1 nochmals auf die hauptsächlichen Komponenten verwıesen,
auf dıe Lastenfol 1Im Zuge der Säkularısation, auf die Zulagen in Anpassung dıe vVon der
Geldentwertung eeinflußte Lohn- und Preisentwicklung, auf Ersatzleistungen tfür Einkom-
mensverluste nach der Zehntablösung und schließlich auf die Fürsorgemaßnahmen gegenüber
uen Kırchenstellen.

Da die 1819 vorgesehene Bereitstellung eınes eigenen Fonds tür katholische Kırchenbe-
dürfnisse nıcht zustande kam, blieb dem Staat gar nıchts anderes übrig, als 1INs Mıiıttel treten.
Dıie Zubilligung des Kirchensteuerrechts 9724 entlastete den Staat 1Ur für die Zukunft, hob
aber die alten Verpflichtungen nıcht auf.

Dıie Verpflichtungen des Staates gegenüber den Kırchen wurden auch nach dem usam-

28 RIKG . 1986, z8
Vgl Anm
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menbruch nıcht in Frage gestellt. Vielmehr sınd VO  3 den infolge der Zoneneinteilungentstandenen Nachfolgeländern Württemberg-Baden 1m amerikanısch besetzten Nordteıl des
Landes und 1M tranzösisch besetzten Württemberg-Hohenzollern alle bıs dahın gereichtenLeistungen weıter gewährt worden. Dıie Aufteilung der Gesamtleistung zwischen beiden
Ländern richtete sıch nach dem Prozentsatz der Kontessionsangehörigen ın den Ländern,
1Ur die Zuwendungen dem Tıtel »„Für Bıstum und Priesterseminar«, dıe 1m Kern auf
das wıederholt zıtierte Fundationsinstrument zurückgingen, und tür dıe katholischen Kon-
vikte, die In Südwürttemberg lagen, trug Württemberg-Hohenzollern allein, wofür Würt-
temberg-Baden seinerseıts ganz die Leistung für dıe evangelısche Kırchenleitung SOWIl1e für
dreı der vier »nıederen Seminare« übernommen hatte. Seıt der Bıldung des Südweststaates 1M
Jahr 957 erübrigten sıch derartige Aufteilungen.Dıie allgemeine Not, die 945 herrschte, ZOß selbstverständlich auch die Staatsfinanzen in
Miıtleidenschaft. Nıcht unbeträchtlich die Besatzungskosten, die sonstigen Kriegsfol-gelasten und die Von allen Seıten erhobenen Ansprüche auf Entschädigungen oder Unterstüt-
ZUNgeN. Dem standen naturgemäfß geringe Steuererträge gegenüber, weıl die Betriebe teıls
zerbombt, teıls auf Befehl der Besatzungsmächte demontiert worden oder erst ü
eıne Produktionserlaubnis kämpfen mußten. Viele Männer betanden sıch noch in Gefangen-schaft, andere mußten nach schweren Verwundungen erst für NECUE Berute umgeschultwerden, die Angehörigen der Geburtsjahrgänge ab 1917, dıe eın akademisches Studium
anstrebten, mufßten dieses NU:  —3 erst eiınmal nachholen.

Bei dieser Sachlage 1st 65 durchaus beachtlich, wWwenn die Leistungen tür die Kırchen nıcht
Aur ungekürzt ausbezahlt wurden, sondern 946 die Kürzungen aus der eıt des
Drıitten Reiches sowohl beim Besoldungsbedarf für die Geıstlichen als auch hinsıchtlich der
Konvikte ın Ehingen und Rottweil rückgängig gemacht wurden. Ab 949 sınd dann noch die
Aau$s der eıt der Notverordnungen stammenden Gehaltskürzungen WIıe bei den Beamtenge-ältern bei den kırchlichen Besoldungsleistungen abgebaut und immer wieder Autbesserun-
SCh bewilligt worden.

Die Aufwendungen nıcht unbeträchtlich. Betrug die Staatsleistung ZUr Besoldungkatholischer Geıistlicher 939 noch 167000 belief sıe sıch nach der rigorosenKürzung 947 lediglich auf 289000 R  9 während sı1e 949 bereıits auf 3385 000 aNSC-stiegen WAar.
Ahnlich verlief die Entwicklung bei der Posıtion »Wılhelmsstift und nıedere Konvikte«.

939 leistete der Staat noch 140500 947 1Ur 949 aber bereits wieder
194 000 Dıie vertragliıchen Abmachungen von 934 über die Anpassung die Zahl der
Konviktoren SOWIe die Lohn- und Preisbewegung kamen ab 946 wieder voll Zzur
Anwendung.

Wer sıch die Nachkriegszeit erinnert oder sıch das reichlich vorhandene Bıldmaterial
aAaus diesen Jahren VoOr Augen hält, weılß, welche verheerenden Folgen der Krıeg hınterlassen
hat Ganze Stadtteile lagen in Trümmern, andernorts hatten lediglich einzelne Gebäude
Schäden erlitten, wWenn nıcht auch sıe vollständig zerstort Cn Unter al] diesen Schäden
befanden sıch natürlich auch Kırchen, Ptarrhäuser oder sonstige kirchliche Gebäude . Die
Wiederinstandsetzung, der Neuauftfbau oder die Beschaffung VvVon Ersatzräumen verlangtensehr große Anstrengungen, die sıch über Jahrzehnte hinzogen und denen der Staat mıtbeträchtlichen tinanziellen Zuwendungen großen Anteil hat

Das staatlıche Engagement nach dem Zweıten Weltkrieg Zugunsten kriegszerstörterkiırchlicher Gebäude, das über das bısherige Maß der 1mM vorıgen Jahrhundert begründeten
Eın erschütternder Augenzeugenbericht tindet sıch Mutlangen beı Paul KOPF, Aus dem ırchli-chen Leben Im Jahr der Stunde ull In : RIKG 4, 1985, 193
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Leistung dem Tıtel »Beiträge Kirchen und Pfarrhausbauten« hınaus 91Ng, 1Sst
mehreren Aspekten beleuchten, nämlıch

sOWweıt staatlıches Eıgentum oder staatlıche Baupflicht (wenıgstens subsidiär) bestanden?!,
be] Fehlen der Voraussetzungen nach Zitter 1, aber anerkannter »Denkmalwichtigkeit« der
Gebäude und
bei zerstorten oder beschädigten »nıcht denkmalwichtigen« Gebäuden.
Wer U  —$ glaubt, bei staatlicher Baulast hätte das Land von vornhereıin und ohne Vorbehalt

seıne Pflicht Zu Wiederautbau zerstorter oder ZUTr Instandsetzung beschädigter Kirchen und
Pfarrhäuser anerkannt, unterliegt allerdings eiınem Irrtum. Vielmehr ging dıe Abteilung für
Domänen und Bergbau ın Karlsruhe nach eiınem Schriftsatz VO September 949 davon aus,

finanzıelle Beıträge des Staates ZUuU Wiederautbau oder ZUr Instandsetzung von staatse1l-
oder iın der Baulast des Staates stehenden durch Kriegseinwirkung zerstorten oder

beschädigten Kıirchen und Pfarrhäusern nıcht dıe staatliche Baupflicht allen, da 65 sıch
1erbeı die Beseitigung VonNn Kriegsschäden handle, dıe die geschädigten Kirchengemeinden

gegebener eıt nach Mafßgabe der« datür »geltenden Bestimmungen beı den hiıertür ın
rage kommenden Stellen geltend machen haben werden« 3 Gemeıint konnten mıiıt den »In
rage kommenden Stellen« UT Reichsinstanzen BEWESCH se1n. Denn die Kriegsschädensver-
ordnung VO November 1940° sah Entschädigungen durch das Reich VOITI. Das Stuttgarter
Finanzminıisteriıum ZUO$ daraus Konsequenzen. Es 1e18 1949, als erstmals Je eın evangelısches
und eın katholisches staatlıches Pftarrhaus wieder aufgebaut werden sollten, ausdrücklich 1mM
Staatshaushaltsplan vermerken, dıe Leistung erfolge ohne Anerkennung eıner Rechtspflicht
»und ohne dafß eıner endgültigen Regelung hinsıchtlich der Tragung des Autfwands für
kriegszerstörte Pfarrhäuser vorgegriffen wıird«®*4.

Das Kultusministeriıum ın Stuttgart Waltr jedoch anderer Ansıcht, 605 verwıes aut dıe durch
die Säkularısıerung begründete staatlıche Baulast und betrachtete diıesem Gesıichts-
punkt als »unerheblich .‚ aus welchen Ursachen der Wiederautbau oder die Instandsetzung
des Lastengebäudes notwendig geworden 1St«. »Es 1St«, hıeflß weıter, »nach Auffassung des

denersatz 1WEe1SCMN«
I_(ultusministeriumg nıcht angängıg, die geschädigten Kirchengemeinden auf den Kriegsscha-

In der Praxıs blieb diese Meinungsverschiedenheıt unerheblich. Wıe scheint, wurden dıe
Baulastverpflichtungen dann doch weitgehend eingelöst.

ach der Auifstellung des Bischöflichen Ordinarıiats VvVon 194956 1Ur wenıge
katholische Kirchen und Pfarrhäuser ın der Diözese Rottenburg zerstort, dıe sıch ın staatlıcher
Baulast befanden. (GJenannt werden die Wengenkirche in Ulm sSamıı(ct Pfarrhaus, und die
Pfarrhäuser Höchstberg, Dekanat Neckarsulm, Stuttgart St FEberhard sSOWwl1e St Peter und Paul
Heilbronn.

Dıie Pfarrkırchen St Eberhard und St Peter und Paul ebentalls den zerstorten
Gebäuden finden, deren Baulast oblag jedoch staatlıchem Eıgentum örtlıchen Fonds
und den Kirchengemeinden.
31 Fıne Liste des Bischöflichen Ordninarıats VO'!  — 1949 vgl StA Sıgmarıngen Wü Buü.416 /29
führt staatseiıgene Kırchen auf, sıch unft nıcht auch in der staatlıchen Baulast befanden. Dazu
ın anderem Eıgentum stehende Gotteshäuser, beı denen der Staat 77mal subsıidiaär und zweimal primär
baupflichtig W3  5 Hınzu kamen 149 staatseıgene und 115 weıtere Pfarrhäuser mıt staatliıcher Bauverpflich-
tung.

Ebd /372
Reg.Bl. I, 1547
Vgl Anm
Wıe Anm
Wıe Anm. 31
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eım Wiederautbau wurde ZWAar die staatlıche Bauptlicht dem Grunde nach gewahrt, im
Eınzeltall doch unterschiedlich vertahren. So halt der Staatshaushaltsplan Von 954 tolgendestest?7: »Das staatlıche katholische Ptarrhaus St Eberhard der Kanzleistrafße 23 wurde 1mM
Krıege zerstort. Der Wiederautbau der gleichen Stelle kommt nıcht mehr 1n rage, weıl das
Grundstück ZUr Erweıterung der Württ. Landessparkasse verkauft wurde. Auf Wunsch der
katholischen Kirchengemeinde St Eberhard soll das Pfarrhaus in Verbindung mıt der Sakriste]
der katholischen Stadtpfarrkirche St Eberhard ın der Stauffenbergstraße erstellt werden. Dıie
Kosten des Neubaus werden VO! Staat nach Maßgabe der üblichen Wohntlächen für
Pfarrwohnungen übernommen. An der künftigen Unterhaltspflicht mu{ sıch die katholische
Kırchengemeinde beteiligen, sOWeıt der Neubau über dıe üblichen Wohntflächenmaße hinaus
geht « Das Ptarrhaus bleibt »Eıgentum des Staates«.

In dem ausführlich zıtlerten Planvermerk interessiert nıcht sehr der Umstand des
Platzwechsels, sondern dıe Beschränkung der staatlıchen Kostenübernahme auf die üblichen
Flächenmaße und weıter die Beteiligung der Kırchengemeinde (1 dem künftigen Unterhalt für
dıe zusätzlichen Wohnflächen. Der Staat traf somıt Vorsorge eıne Ausdehnung seiner
bisherigen Pflichten, die allerdings nıcht bestritten oder beschnitten werden sollten.

Wenigstens bei der Beteiligung den Baukosten konnte ahnlich verfahren werden, Wenn
N un den Wiıederaufbau eiıner Kırche eiNg. S0 enthielt der Vermerk ZU Staatshaushalt
1952 1n dem eıne ate ZzZu Wiıederaufbau der Kirche den engen ın Ulm
ausgebracht Wäarl, tolgende Angaben: »Die 1m Krıege zerstorte katholische Wengenkirche 1n
Ulm War staatlıches Eıgentum. Der Kirchengemeinderat hat die Absıicht, dıe Kırche esent-
ıch orößer erstellen. Es 1st vorgesehen, der Kırchengemeinde dem Neubau ohne
Anerkennung eiıner rechtlichen Verpilichtung des Landes eiınen Baubeıitrag gewähren,dessen öhe den Kosten entspricht, die dem Lande beım Wiederautbau der Kırche 1ImM alten
Umfang erwachsen würden«. Hıer 1st also die Parallele Zzu schon erwähnten Fall des
Pftarrhauses St Eberhard in Stuttgart gegeben. och ging der Staat ın Ulm noch eiınen Schritt
weıter, ındem bei dieser Gelegenheıt zugleich künftige Verpflichtungen abstiefß. Denn 1im
zıtierten Planvermerk heifßt CS weıter: „Durch den Baubeıitrag soll die staatlıche Baulast
abgelöst und die küniftige Unterhaltung der Kırche Sache der Kirchengemeinde werden, in
deren E1gentum dıe NECUEC Wengenkirche stehen wird.«

So bemerkenswert dıes 1St, raucht INan doch in dieser Mafßnahme keine antıkırchlichen
Hıntergründe sehen. Der Eıgentumsübergang rachte vielmehr der Kırchengemeinde eınen
breiteren Spielraum nıcht HUT während der Bauplanung, sondern auch für eventuelle künftigeUmgestaltungen. Mıt der Übergabe eınes uen Gebäudes zudem die besten Vorausset-
ZuUuNgen für einen längerfristig unbelasteten Gebäudeunterhalt gegeben. Im übrıgen se1 hıer
angefügt, dafß in den etzten Jahrzehnten zahlreichen evangelıschen und katholischen
Ptarrhäusern ın beiderseitigem Einvernehmen das staatlıche Eıgentum Gunsten der Kır-
chengemeinden bei gleichzeitiger Abtretung der Baulast aufgegeben worden 1st. In der Regelgingen dem gründliıche Renovıerungen OTaus bıs hın ZU Finbau von Bädern und ZU|
Umbau alter Remisen für Garagenzwecke. Damıt War auch hıer beiden Seıten gedient. Dıie
Kırchengemeinden erhielten 1U  — modernisierte eıgene Häuser, der Staat entlastete sıch von
weıteren Verpflichtungen.

Bezüglıch der Wiıederherstellung kriegszerstörter kırchlicher Gebäude mıt staatlıcher
Baulast gab neben der Übernahme der Kosten 1mM trüheren Umfang noch andere Lösungen.So hatte dıe Wengengemeinde in Ulm noch Vor der Kırche ıhr zerstortes Ptarrhaus wieder
aufgebaut, ottenbar bevor dafür staatlıche Mıiıttel bereiıtstanden. Denn das Land Württemberg-

Kap 1206 1ıt 9/3
38 Epl 111 Kap Tıt 583
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Baden hatte 949 erstmals Miıttel ZuU Wiederaufbau je eines evangelıschen und eınes
katholischen Pfarrhauses eingeplant, und auf katholischer Seıte das Ptarrhaus in Höchstberg
vorgesehen. Offtfenbar ergriffen dıe Katholiken der Wengengemeinde daraufhıin eıne Eıgenin-
ıt1atıve. Jedenfalls vermerkt der Haushaltsplan 1950° » Als katholisches Pfarrhaus oll das
Stadtpfarrgebäude den engen in Ulm fertiggestellt werden, dessen Rohbau die Kırchen-
gemeinde au eigenen Mıtteln errichtet hat Fuür den Innenausbau werden46  GREGOR RICHTER  Baden hatte 1949 erstmals Mittel zum Wiederaufbau je eines evangelischen und eines  katholischen Pfarrhauses eingeplant, und auf katholischer Seite das Pfarrhaus in Höchstberg  vorgesehen. Offenbar ergriffen die Katholiken der Wengengemeinde daraufhin eine Eigenin-  itiative. Jedenfalls vermerkt der Haushaltsplan 1950°: »Als katholisches Pfarrhaus soll das  Stadtpfarrgebäude zu den Wengen in Ulm fertiggestellt werden, dessen Rohbau die Kirchen-  gemeinde aus eigenen Mitteln errichtet hat. Für den Innenausbau werden ... noch 85000 DM  benötigt«, die auf die Staatskasse übernommen wurden. Vermerkt ist noch, »das Gebäude  wird 5 Wohnungen enthalten«. Möglicherweise hatte man auch hier größer gebaut und den  Eigenanteil daher ausgedehnt.  Die Gesamtkosten für den Wiederaufbau übernahm dann aber das Land beim Pfarrhaus  für St. Peter und Paul in Heilbronn 1956 in Höhe von 150000 DM im Rechnungsjahr 1956 *.  Allerdings hielt der Planvermerk wiederum fest, daß eine rechtliche Verpflichtung zum  Wiederaufbau nicht anerkannt werde.  Die Pfarrhäuser und Kirchen, die sich in staatlichem Eigentum befanden oder als Lastenge-  bäude vom Land zu unterhalten oder wiederherzustellen waren, stellten und stellen noch  heute kein unbeschränktes Eigentum dar. Vielmehr mußten und müssen sie der Kirche zur  Nutzung überlassen werden. Soweit der Grad der Zerstörung eine Nutzung nicht erlaubte,  sahen sich die Kirchen beider Konfessionen gezwungen, Ersatzräume anzumieten oder, was  offensichtlich bei den Kirchengebäuden in der Regel zutraf, benachbarte, auch solche der  anderen Konfessionen, zu nutzen. Was bei den Gotteshäusern noch unter Nachbarschaftshilfe  oder vorübergehender Benutzung von Sälen in Profanbauten unter geringer Nutzungsent-  schädigung sowie anteiliger Kostenübernahme für Strom und Heizung möglich wurde, dies  ließ sich bei den Pfarrhäusern nicht so einfach bewerkstelligen. In der Regel blieb den  Kirchengemeinden kein anderer Ausweg, als eine Mietwohnung zu nehmen. Zur Abdeckung  der Kosten trat schließlich auch der Staat ins Mittel. Erstmals im Rechnungsjahr 1948 sah der  Staatshaushaltsplan für Nordwürttemberg einen Titel »Mietzinsentschädigungen für zerstörte  Staatspfarrhäuser« mit der lapidaren Erläuterung vor, Ersatz der Mietzinsaufwendungen. Der  Betrag erscheint mit 5700RM relativ gering. Er konnte sich nach Wiederherstellung eines  zerstörten Pfarrhauses verringern, während andererseits Mietsteigerungen zur Erhöhung  dieses Plantitels führten. Als ein Indiz für die Langwierigkeit der Überwindung der Kriegsfol-  gelasten kann gelten, daß sich der Wiederaufbau der Pfarrhäuser nach Ausweis der baden-  württembergischen Staatshaushaltspläne auf Seiten der evangelischen Konfession bis 1963  hinzog, im Bistum Rottenburg bis 1961. Erst dann fielen die betreffenden Plantitel weg.  Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß der Staat im großen und ganzen trotz stets  betonter Nichtanerkennung einer Rechtspflicht den ihm aus der Baulastträgerschaft zuge-  wachsenen Aufgaben gegenüber den kriegszerstörten Kirchen und Pfarrhäusern gerecht  geworden ist.  Während von den Kirchen und Pfarrhäusern mit staatlicher Baulast relativ wenige zerstört  oder beschädigt waren, sah es bei den Kirchengebäuden, bei denen örtlichen Fonds und  Kirchengemeinden die Pflicht zur Unterhaltung und zum Wiederaufbau oblag, wesentlich  ungünstiger aus. Ein Verzeichnis über Baumaßnahmen an solchen Kirchen von der Wäh-  rungsreform im Sommer 1948 bis 31.März 1949 vermittelt einen Eindruck*'. Allein in  Stuttgart sah es verheerend aus, wie die Angaben über die Schäden belegen:  St. Eberhard »total zerstört«, St. Elisabeth »schwer beschädigt«, St. Maria »schwerstens  beschädigt«, St. Fidelis »ausgebrannt«, St. Nikolaus »schwer beschädigt«, Marıa Himmelfahrt  in Degerloch »Schäden am Dach, Mauern, Fenstern und Inneneinrichtung«, Heilig Geist in  39 Epl.XV Kap.6 Wü Tit. 84.  40 Kap. A 1208 Tit. 829.  41 DAR A18.1 ba I /8.noch 85 000
benötigt«, die auf die Staatskasse übernommen wurden. Vermerkt 1st noch, »das Gebäude
wird 5 Wohnungen enthalten«. Möglicherweise hatte INan auch hıer größer gebaut und den
Eıgenanteıl daher ausgedehnt.

Dıie Gesamtkosten tür den Wiıederautbau übernahm dann aber das Land beim Pfarrhaus
für St Peter und Pau! ın Heilbronn 956 in oöhe Von 150 000 1m Rechnungsjahr 956 4!
Allerdings hielt der Planvermerk wıederum fest, eıne rechtliche Verpflichtung Zu

Wiıederautbau nıcht anerkannt werde.
Dıie Pfarrhäuser und Kırchen, die sıch ın staatlıchem Eıgentum betanden oder als Lastenge-

bäude VO! Land unterhalten oder wiederherzustellen Warcn, stellten und stellen noch
heute keıin unbeschränktes Eıgentum dar Vielmehr mußten und mussen s1ie der Kırche ZU!r

Nutzung überlassen werden. Soweıt der Grad der Zerstörung ıne Nutzung nıcht erlaubte,
sahen sıch die Kırchen beider Kontessionen SCZWUNSCH, Ersatzraume anzumıeten oder, W as
offensichtlich bei den Kırchengebäuden in der Regel zutraf, benachbarte, auch solche der
anderen Konftfessionen, nutfzen Was bei den Gotteshäusern noch Nachbarschattshilte
oder vorübergehender Benutzung von Salen in Protanbauten geringer Nutzungsent-
schädigung SOWIEe anteılıger Kostenübernahme für Strom und Heızung möglıch wurde, dıes
1eß sıch beı den Ptarrhäusern nıcht eintach bewerkstelligen. In der Regel blieb den
Kirchengemeinden kein anderer Ausweg, als eine Mietwohnung nehmen. Zur Abdeckung
der Kosten trat schließlich auch der Staat 1Ns Miıttel. Erstmals 1m Rechnungsjahr 948 cah der
Staatshaushaltsplan tür Nordwürttemberg eiınen Tıtel »Mietzinsentschädigungen tür zerstorte
Staatspfarrhäuser« mıiıt der lapıdaren Erläuterung VOT, Ersatz der Mietzinsautwendungen. Der
Betrag erscheint mıiıt 5700 relatıv gering. Fr konnte sıch nach Wiederherstellung eines
zerstorten Pfarrhauses verringern, während andererseits Mietsteigerungen Zur Erhöhung
dieses Plantitels tührten. Als eın Indız für die Langwierigkeit der UÜberwindung der Kriegsfol-
gelasten kann gelten, sıch der Wiıederautbau der Pfarrhäuser nach Ausweıs der baden-
württembergischen Staatshaushaltspläne auf Seıten der evangelıschen Konfession bis 963
hinzog, 1M Bıstum Rottenburg bıs 961 rst dann tielen die betreftenden Plantıitel Wg

Zusammentassend aßt sıch testhalten, der Staat 1m großen und BaNzZCH
betonter Nichtanerkennung eıner Rechtspilicht den ıhm der Baulastträgerschaft ZU
wachsenen Aufgaben gegenüber den kriegszerstörten Kirchen und Ptarrhäusern gerecht
geworden 1St.

Während von den Kırchen und Ptarrhäusern Miıt staatlıcher Baulast relatıv wenıge zerstort
oder beschädigt Warcn, sah bei den Kirchengebäuden, beı denen örtlichen Fonds und
Kırchengemeinden die Pflicht ZUuU! Unterhaltung und Z.U|  3 Wiederautbau oblag, wesentlich
ungünstiger Aus. FEın Verzeichnıis über Baumaßnahmen solchen Kirchen von der Wäh-
rungsreform 1im Sommer 948 bıs 31. März 949 vermuittelt eiınen FEindruck 4! Allein ın
Stuttgart sah verheerend AUS, w1e dıe Angaben über die Schäden belegen:

St. Eberhard »total zerstOrt«, St. Elısabeth »schwer beschädigt«, t. Marıa »schwerstens
beschädigt«, St Fidelıis »ausgebrannt«, St Nıkolaus yschwer beschädigt«, Marıa Hiımmelfahrt
iın Degerloch »Schäden Dach, Mauern, Fenstern und Inneneinrichtung«, Heılıg Geıist in

Epl Kap Wü Tıt.
Kap 1208 Tıt. 829
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Gaisburg »zerstOrt«, St. Josef ın Heslach »Schäden Dach, Fenstern, Mauern und im
Innern«, in (CCannstatt Liebfrauen »schwerstens beschädigt«, t. Martın »total ausgebrannt«,die Pfarrkirchen ın Stuttgart-Feuerbach mıt »Schäden E Dach, Fenstern, Mauern und 1Im
Innern«, ın Obertürkheim »total zerstOrt«, ın Untertürkheim »Schäden Dach, Fenstern,
Mauern und 1m Innern«, in Stuttgart-Wangen »schwer beschädigt«. »Ausgebrannt« dıe
Kırchen ın ggenrot Kr. Aalen und ın Höchstberg, »total zerstOrt« St. Augustinus in eıl-

[oONN. An weıteren acht katholischen Kırchen hatten sıch Instandsetzungsarbeiten 948/49 als
nötıg erwıesen, wotür alleın für St. Elısabecth ın Ulm 128000 aufgewendet werden
mußfßten, insgesamt ın den ertaßten NEeuUnN Onaten nach der Währungsreform 475 670
eın für dıe damalige eıt CHNOTIMCK Betrag.

Nun estand in Württemberg seıit der Zeıt, als das altwürttembergische Kirchengut noch
gesondert verwaltet wurde, der Brauch, bedürftigen Gemeinden Zuschüsse Kırchen- und
Ptarrhausbauten geben. Im Königreich wurden seıt Ca. 8720 ahnlıche Zuwendungenkatholische Gemeinden gewährt, die seither Stets, auch während des Drıiıtten Reiches, 1im
Staatshaushaltsplan etatısiıert wurden und werden. Der Plantitel für katholische Gebäude
machte 930 13000 RM und 939 aAus.

Mıt solchen Betraägen 1e6 sıch natürlıch die Not, die nach dem Krıeg herrschte, nıcht
ühlbar ındern. Alleın ın Nordwürttemberg befanden sıch 947 14 Kırchen 1mM Wiıederautbau
mMıiıt eiınem geschätzten Auftwand von 147 000 NUur geringfügig wenıger als der nach der
Währungsreform Betrag VO 1,4 Miıllionen.

Beı dieser Sachlage sah sıch der Staat SCZWUNSCNH, auch hıer unterstützend einzugreıfen.Erstmals 94 / enthielt der Staatshaushaltsplan für Nordwürttemberg eiınen entsprechendenPlantitel. Der Anteıl der staatlıchen Zuschüsse den Gesamtkosten schwankte. 949 tielen in
der Diıözese Rottenburg 669 575 A} der staatlıche Beıtrag belieft sıch auf D  ‚9 also
auf eLtwa 5,14 % 4. Dıie Hılte deckte somıt 1Ur einen geringen Teıl, schlug im Staatshaushalts-
plan jedoch Buche, kamen doch die bereıts behandelten Aufwendungen Zzum Wiıederautbau
der Lastengebäude hınzu. Und noch eıne Posıtion kam hinzu, die für dıe Wiıederherstellungbzw. Instandsetzung Von Baudenkmälern.

uch diese Leistung entsprach einer alten Tradıiıtion. Wıe schon 1im 19. Jahrhundert eıstete
der Staat in den 720er und ın den 310er Jahren beträchtliche Zuschüsse aus Denkmalmıitteln,
etwa den Baukosten Ulmer uüunster oder für diıe Frauenkirche Esslingen ®.

947 stellte das Land Württemberg-Baden erstmals Sondermiuittel Zur Wiıederherstellung
von Denkmalgebäuden bereit4*. Dıie Staatshaushaltspläne enthalten von diesem JahrAutfzählungen, welche Kırchen edacht werden sollten. Da sıch un eiınen Sammeltitel
andelt, Ist dabei nıcht zwischen evangelıschen und katholischen Gebäuden unterschieden
worden, außerdem sınd auch profane Baudenkmäler inbegriffen. Unter den katholischen
Kırchen mıt Denkmalwert begegnen in den Staatshaushaltsplänen u. die StadtpfarrkirchenNeckarsulm und Wiesensteig und St Peter und Pau! Heıilbronn, dıe Walltahrtskirche auf dem
Schönenberg SOWIle dıe Ptarrkirchen Degmarn, Hagenbach und Kochertürn. Der Anteıl der
Zuschüsse den Gesamtkosten schwankte auch beı dieser Posıtion zwıschen und 10 % 4

Sowohl bei den »denkmalwichtigen« als auch beı den »nıcht denkmalwichtigen» kriegszer-
storten Kırchen tielen somıt diıe Hauptlasten auf dıe Gemeıinden selbst. Wıe diese 1mM einzelnen
die großen Autfgaben meısterten, wIıe lange Provisorien hingenommen werden mußten, dies
alles konnte von Gemeinde Gemeinde ebenso unterschiedlich seın, wıe das Ausmakfß der

DAR 18.1 /23a
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Schäden selbst, wofür oben schon Beispiele angeführt worden siınd *6 Da es hıer 1U ül dıe
Staatsleistungen geht, dıe Au dem Tıtel für kriegszerstörte Kıirchen den Oberkirchenbehörden
Zur Verteilung übergeben wurden, lassen sıch Einzelfinanzierungen mıit diesen Unterlagen
nıcht autdecken. Immerhin ware ınteressant, mehr arüber erfahren, über die Arbeitslei-
stungen Von Gemeindeangehörigen, über Spendenautkommen, über die Ergebnisse von

Bettelpredigten in anderen Gemeıinden und über die Ertrage aus Sonderkollekten. Dıie
Unterlagen der Kirchenpflegen könnten hıerzu neben Akten des Bischöflichen Ordinarıats
bestimmt Erhebungen ermöglıchen. Dabe: dürtte 8l auf manche Eigentümlichkei-
ten stoßen. So erscheıint z B sonderbar, wWwWenn die Stuttgarter St FEberhard-Kırche »bıs Zur

Zerstörung 1m staatlıchen Eıgentum« stand, schon Ende des vorigen Jahrhunderts die
Baulast aber umstrıtten WAärl, woraut sıch der Staat nach 945 beruten konnte, dann aber doch
450000 von 12 Mıllıonen geschätzten Baukosten auf dıe Staatskasse übernommen
wurden4

Wenn auch der Staat mıt seınen Leistungen ZU| Wiıederautbau zahlreicher Kirchen
beträchtliche Hılte gewährte, die Notsıtuation Waltr damıt nıcht gebannt. Eın Gesuch des
Bischöflichen Ordinarıats das Kultusministeriıum ın Tübingen VO: 14. Februar 949 u

Genehmigung eiıner Haussammlung schildert die Sıtuation sehr anschaulich. Es heifßt darın *®:
»Der Wiederautbau der kriegszerstörten Kırchen unserer Diözese bereıtet uns außerordentlıi-
che finanzıelle dorgen. In eıner Reihe Von Kirchengemeinden mufte teıls Aus dringendsten
seelsorgerlichen Bedürtnissen heraus, teıls die noch erhalten gebliebenen Bauruihnen Vor
weıterem Zertall schützen, aller zeitbedingten Schwierigkeıiten Zu Wiederautbau
geschritten werden. Dazu kommt, daß durch den Flüchtlingsstrom zahlreiche reiın evangelı-
sche Gemeinden eınen starken katholischen Bevölkerungszuwachs erhielten oder eıne schon
vorhandene katholische Minderheit 1n großem Umfang verstärkt wurde. ast durchweg
konnte Gottesdienst in diesen Gemeinden NUur durch Zurverfügungstellung VO  - Räumen
seıtens der evangelıschen Kırche abgehalten werden.« Es wird noch daraut verwiesen, dafß in
solchen Gemeinden keine eigenen Miıttel vorhanden waren, zumal angesammelte Betrage
durch die Währungsreform verloren waren, wodurch und, wIıe weıter wörtlich
heißt, »durch das geradezu unheimliche Ansteıigen der Baukosten48  GREGOR RICHTER  Schäden selbst, wofür oben schon Beispiele angeführt worden sind*°. Da es hier nur um die  Staatsleistungen geht, die aus dem Titel für kriegszerstörte Kirchen den Oberkirchenbehörden  zur Verteilung übergeben wurden, lassen sich Einzelfinanzierungen mit diesen Unterlagen  nicht aufdecken. Immerhin wäre es interessant, mehr darüber zu erfahren, über die Arbeitslei-  stungen von Gemeindeangehörigen, über Spendenaufkommen, über die Ergebnisse von  Bettelpredigten in anderen Gemeinden und über die Erträge aus Sonderkollekten. Die  Unterlagen der Kirchenpflegen könnten hierzu neben Akten des Bischöflichen Ordinariats  bestimmt genauere Erhebungen ermöglichen. Dabei dürfte man auf manche Eigentümlichkei-  ten stoßen. So erscheint es z.B. sonderbar, wenn die Stuttgarter St. Eberhard-Kirche »bis zur  Zerstörung im staatlichen Eigentum« stand, schon am Ende des vorigen Jahrhunderts die  Baulast aber umstritten war, worauf sich der Staat nach 1945 berufen konnte, dann aber doch  450000 von 1,2 Millionen DM geschätzten Baukosten auf die Staatskasse übernommen  wurden *,  Wenn auch der Staat mit seinen Leistungen zum Wiederaufbau zahlreicher Kirchen  beträchtliche Hilfe gewährte, die Notsituation war damit nicht gebannt. Ein Gesuch des  Bischöflichen Ordinariats an das Kultusministerium in Tübingen vom 14. Februar 1949 um  Genehmigung einer Haussammlung schildert die Situation sehr anschaulich. Es heißt darin *:  »Der Wiederaufbau der kriegszerstörten Kirchen unserer Diözese bereitet uns außerordentli-  che finanzielle Sorgen. In einer Reihe von Kirchengemeinden mußte teils aus dringendsten  seelsorgerlichen Bedürfnissen heraus, teils um die noch erhalten gebliebenen Bauruinen vor  weiterem Zerfall zu schützen, trotz aller zeitbedingten Schwierigkeiten zum Wiederaufbau  geschritten werden. Dazu kommt, daß durch den Flüchtlingsstrom zahlreiche rein evangeli-  sche Gemeinden einen starken katholischen Bevölkerungszuwachs erhielten oder eine schon  vorhandene katholische Minderheit in großem Umfang verstärkt wurde. Fast durchweg  konnte Gottesdienst in diesen Gemeinden nur durch Zurverfügungstellung von Räumen  seitens der evangelischen Kirche abgehalten werden.« Es wird noch darauf verwiesen, daß in  solchen Gemeinden keine eigenen Mittel vorhanden wären, zumal angesammelte Beträge  durch die Währungsreform verloren gegangen wären, wodurch und, wie es weiter wörtlich  heißt, »durch das geradezu unheimliche Ansteigen der Baukosten ... bei einzelnen Kirchenge-  meinden, welche größere Bauten begonnen haben, ein finanzieller Zusammenbruch« drohe,  »wenn ihnen nicht eine wesentliche Unterstützung zuteil wird«.  Das Zitat läßt erahnen, vor welchen Schwierigkeiten die mit enormen Baukosten belasteten  Kirchengemeinden standen. Es reißt zudem ein weiteres Thema an, das Staat und Kirche  betraf, ein Problem, das‘ weltpolitische Ursachen hat, das Flüchtlings- und Vertriebenen-  Problem. Paul Kopf hat am Beispiel des Kreises Ludwigsburg »Aufbau und Ausbau der  katholischen Kirche 1945-1985« bewegend dargestellt *. Wie im Brennspiegel sind in diesem  Kreis die Probleme der Diözese insgesamt eingefangen: Diese sind, um einige Stichworte zu  nennen, geradezu explosionsartige Zunahme der anders konfessionellen Bevölkerung, weit-  auseinanderliegende Seelsorgebezirke, Fehlen von Gottesdiensträumen und Geistlichen. Daß  im Kreis Ludwigsburg in einem einzigen Jahr die Zahl der Katholiken zwischen 1945 und  1946 von 14500 auf 43 800 anstieg, dies zeigt die Dimensionen an!  Dabei war es überwiegend der Fall, daß die Vertriebenen in die bürgerlichen Gemeinden  eingewiesen wurden, wo alle zusammenrücken mußten. Dies galt zumindest zunächst auch  46 Vgl. Anm. 41.  47 StHpl. 1953/1955, Kap.1208 Tit.966, 972 und 971. — Vgl. Georg Orrt, Zur Baugeschichte der  St. Eberhardskirche in Stuttgart, in: RJKG 6, 1987, 195-320.  48 Wie Anm.45 /47.  49 In: Die Eingliederung der Vertriebenen im Landkreis Ludwigsburg, Ludwigsburg 1985, 119-127. Zu  den Zahlen außerhalb des Kreises Ludwigsburg vgl. DAR A18.1 e /7f.beı einzelnen Kırchenge-
meinden, welche größere Bauten begonnen haben, eın tinanzıeller Zusammenbruch« drohe,

iıhnen nıcht eıne wesentliche Unterstützung zute1l wird«.
Das Zıtat lafßst erahnen, VOT welchen Schwierigkeiten die mıiıt enNOTINEN Baukosten belasteten

Kirchengemeinden standen. Es reißt zudem eın weıteres Thema dl das Staat und Kirche
etraf, eın Problem, das weltpolitische Ursachen hat, das Flüchtlings- und Vertriebenen-
Problem. Pau! Kopf hat Beispıiel des Kreıises Ludwigsburg »Autbau und Ausbau der
katholischen Kırche 5—1985« bewegend dargestellt *. Wıe 1M Brennspiegel sınd in diesem
Kreıs die Probleme der Diözese insgesamt eingefangen: Dıiese sınd, ül einıge Stichworte
NCNNECNM, geradezu explosionsartige Zunahme der anders konftessionellen Bevölkerung, welıt-
auseinanderliegende Seelsorgebezirke, Fehlen Von Gottesdiensträumen und Geistlichen. Daiß
im Kreıs Ludwigsburg ın eiınem einzıgen Jahr die Zahl der Katholiken zwischen 945 und
946 Von auf 43 800 anstıeg, dies zeıgt die Dımensionen an!

Dabei WwWar es überwiegend der Fall, dafß die Vertriebenen in dıe bürgerlichen Gemeinden
eingewiesen wurden, alle zusammenrücken mußten. Dıes galt zumındest zunächst auch

Vgl Anm 41
47 StHpl. 1953/1955, Kap. 1208 Tıt. 966, 972 und 971 Vgl Georg OTT, Zur Baugeschichte der
St Eberhardskirche in Stuttgart, In: RIKG 6) 198/7, 195—-320
48 Wıe Anm. 45 /47
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für die Gottesdiensträume, die sıch die Kontessionen teilen gCeZWUNgEN 3 C Soweıt 65
schon Vor dem Krieg katholische Diasporagemeinden gab, stıiegen hre Angehörigen rapıde
In Ludwigsburg die Stadtpfarrrei mıiıt U  ; ausgedehntem Sprengel ın den benachbarten Orten
VvVon 8500 auf 20 000 im Jahr 1950, aber auch in Leonberg VO 010 auf 3000, ın Obertürkheim
Von 8OO auf 479 Natürlich rachte die zerstreute Ansıedlung der Heıimatvertriebenen panz
allgemein viele Schwierigkeiten mMiıt sıch, VOonNn der Wohnraum- über dıe Arbeitsplatzbeschaf-
fung bıs hın den Schulen und sonstigen Ausbildungsplätzen. Dem fügten sıch die
seelsorgerlichen Probleme nahtlos Deshalb ging INan ‚A nach den ersten Jahren der
Improvısatiıon dazu über, NEUC Stadtrandsiedlungen mıiıt vorwiegend Au dem Kreıs der
Vertriebenen stammenden Bewohnern anzulegen, die Rotweg-Siedlung iın Stuttgart-Zuffen-
hausen mıt 5400 Katholiken 1m Jahr 954 1st eın Beıispıiel, eın anders gelagertes 1st
Ludwigsburg-Grünbühl, vornehmlıich Ukrainer, Polen und TIschechen untergebracht
wurden, WOZU noch Heımatvertriebene kamen. 1953 dort 3000 Katholiken betreuen.

In der BaNZCH Dıiözese kam ımmer mehr Seelsorgestellen tür Heimatvertriebene. 946
6c$s U 953 schon 148, ohne den Zuzug ın schon bestehenden Kirchengemeinden.

Insgesamt sprach das bischöfliche Ordinariat 953 VO 201 ÖOrten mıiıt seelsorgerlichen Aufga-
ben für Vertriebene.

FEın wichtiges Anliegen estand darın, Gottesdiensträume schatten oder erweıtern.
So kamen den Kırchen Erweiterungsbauten hınzu, manche zerstorte Kırche wurde
beim Wiıederautbau vergrößert; das Beispiel der Wengenkirche iın Ulm wurde schon iın einem
anderen Zusammenhang erwähnt.

Wenn allein 1M Kreıs Ludwigsburg zwıschen 950 und 985 59 katholısche Kıirchen und
Gemeindezentren SOWIle 33 Kindergärten entstanden, dafß AUS ursprünglıch dreı 34 Pfarreien
mıt 120 000 Katholiken geworden sınd, lassen sıch Rückschlüsse auf die enNnormen tinanzıel-
len Belastungen der Diözese und der Gemeinden zıehen. Dabei dart nıcht blofß die
kirchlichen Gebäude gedacht werden, die seelsorgerliche Betreuung durch Priester und
Laienhelter kam hınzu. Wenn auch teıls vertriebene Priester, manchmal mıiıt ihren Heımat-
pftarrkindern dazu bereitstanden, mufßten auch diese doch besoldet werden, ohne dafß
Ptründen oder staatlıche Leistungen dafür vorhanden BEWESCH waren. Das bischöfliche
Ordinariat wıes auf die großen Probleme hın, weiıl »VON den vier Landeskirchen« in Baden
und Württemberg »die Diözese Rottenburg weıtaus stärksten durch die seelsorgerlichen
Aufgaben für die Heımatvertriebenen belastet« WAarl, wobei die »Ostpriester« anfänglıch NUur
»bescheidene Gehiälter« erhalten konnten, WwIıe wörtlich heißt, ehe sıe 953 den einheimı-
schen Geıistlichen gleichgestellt werden konntena

Wıe bei allen Nachkriegsbelastungen Lrat der Staat auch hıer unterstützend 1Ns Miıttel.
Flossen schon bisher A4UuUs dem allgemeinen Etattitel tür das Flüchtlingswesen Leistungen dıe
Kırchen deren seelsorgerlichen Betreuung, schuf INnan ab 949 dafür eiınen eigenen
Haushaltstitel, vVon dem 953 dıe Leistungen » Z ur Schaffung VO kircheneigenen (jottes-
diensträumen ın Flüchtlingsgemeinden« abzweigte.

Der Staatsbeitrag deckte bei weıtem nıcht den kırchlichen Aufwand, deckte vielmehr beı
den allgemeinen Seelsorgekosten 35—39 0y bei den Bauzuschüssen 1Ur 1—2 0, Zuschüsse
aus den Kırchensteuererträgen und Eigenleistungen der Kirchengemeinden mufßten 1im übri-
SCn hier wıe bezüglıch der Beseıtigung von Kriegsschäden sonstigen kirchlichen Gebäuden
die tehlenden Summen abdecken.

Dıiıenten die bisher behandelten Staatsleistungen dıe Kirchen für die Ausbildung des
Priesternachwuchses, für die Besoldung der Geıistlichen, tür die Wiederherstellung Von

kriegszerstörten Kirchengebäuden oder für den Autbau VvVon Seelsorgestationen und Ptarreien
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für Vertriebene unmıiıttelbar der seelsorgerlichen Betreuung der Kırchenangehörigen, 1st N
Schlufß noch eıne Staatsleistung mıiıt eiıner anderen Zwecksetzung erwähnen, nämlı;ch die
tinanzıelle Unterstützung der Arbeıt der kırchlichen Akademıien. Schon ab 947 erhielt dıe
evangelısche Akademie Bad Boll, ab 951 auch die katholischen Paralleleinriıchtungen ın
Griesbach und Stuttgart-Hohenheim, Staatszuschüsse. Daiß dabei nıcht Seelsorge 21Ng,
beweıst dıe etatmäßige Veranschlagung 1m Zusammenhang mıt den Miıtteln für die Förderung
der treien Volksbildung. 9572 schuf INan tür die Bewilligungen für die kiırchlichen Akademien
eınen eigenen Etattitel und 1eß Von da auch dıe evangelısche Akademıie Herrenalb
teilhaben. Die Bıldung des Südweststaates setiztie auf diesem Sektor alle vier Landeskırchen, dıe
beiden Dıözesen Freiburg und Rottenburg SOWIe die badısche und die württembergische
evangelısche Landeskirche, in den gleichen Stand, die Miıttel werden gleichen Anteıilen
die Kontessionen verteılt.

Damıt sınd die tür die Nachkriegszeıit typischen Staatsleistungen die Kırchen wen1g-
umriıßhaft dargestellt worden.

ıne Würdigung wırd zunächst anzuerkennen haben, daß sıch dıe Nachkriegsländer
Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, die hıer gehen mudßßte, iıhren
rechtlichen Verpflichtungen und ıhrer Fürsorge für die Kırchen nıcht haben,
ebensowenig Baden-Württemberg 1b 957

Das Drıitte Reich hinterließ eın Trümmerteld, das viele kırchliche Gebäude einschlofß, die
der kırchenteindlichen Politik der braunen Machthaber resultierende Beschneidung bıs

dahın als berechtigt angesehener Leistungen hatte großen Engpäassen geführt, und bald
sıch Flüchtlingsströme in das Land, dıe auch und gerade die Kırchen Vor schier

unüberwindlıche Schwierigkeiten stellten. Diese Erblast, w1ıe INan heute möchte,
mobilisierte viele Kräfte, sıe tührte nıcht ZUr Lähmung. Der Bericht des Flüchtlingsseelsorgers
und Ostpriesters Pfarrer ÖOtto Langer, der »dıe neuerrichtete Seelsorgestelle Ochsenbach mıt
Ochsenbach, Hätfnerhaslach, Spielberg und Freudental« betreuen hatte, zeıgt dıe Schwie-
rıgkeiten und die Dürtftigkeit der Verhältnisse auf, WenNnn der Tisch zugleich »Schreıibtisch,
Altar und Fßtisch« WAar. Der Zusatz VvVon Paul Kopf deutet den Ausweg an »Bereıts 949
konnte in Ochsenbach eın Kırchenbauplatz erworben werden. Dıie Heilig-Kreuz-Kirche
wurde 9572 geweiht?!.«

An dieser posıtıven Entwicklung nahm der Staat durch seıne auch ın Notzeıten autrechter-
haltenen Leistungen tördernden Anteıl.
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